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Ausschuß
siiki»ie WWe« MmehWMii.

Bericht
über die Sitzung vom9. April 1929.

Vorsitzender: GR. Nachtnebel.
Anwesende: VB. Emmerling,  die GRe. Daffin¬

ger , Danek , Feldhofer , Fischer , Fuchs , Haider,
Hammerschmid , Kurz , Lehninger , Micha l, Ing.
Schelz , Stein , Vavrousek und Waldsam ; ferner
Sen.R. Dr.  Hornek , Mag.R. Dr.  Kraus , die Dioren. Ing.
Spängler und Ing.  Menzel , die VizeDioren. Ing.
B er on, Dr.  Jonas und Ing.  Werner.

Schriftführer: Kzl.Offzl.  Katrnoska.
Berichterstatter Dior . Menzel:

(Z . 1010, G .W. 1289.) Der fallweise Verkauf von im Betriebe
der städtischen Gaswerke anfallenden Altmaterialien an die jeweiligen
Bestbieter wird bis zum Gesamthöchstwerte von 100.000 8 genehmigt.

(Z . 1041, G .W. 1374 .) Für die unentgeltliche Beistellung von
weiteren 6000 Stück Koksfüllöfen LkV , Muster „Wiener Gaswerke ",
für städtische Wohnhausbauten wird ein Sachkredit von 420 .000 8
genehmigt , der aus Betriebsmitteln der Wiener städtischen Gaswerke
zu bedecken ist.

Berichterstatter Dior . Ing . Spängler:
(Z . 993 , Str .B . 1501 .) Der Verkauf von zirka 49 .900 ÜK

Altmetallen wird gemäß dem Anträge der Straßenbahndirektion
genehmigt.

(Z . 1039, Str .B . 1035 .) Der Bericht über Anfahren an Bahn-
wageu oder Fuhrwerk im März 1929 wird zur Kenntnis genommen.

Berichterstatter VizcDior . Ing . Beron:
(Z . 771, E .W. 1426 .) Die Ausbildung der Rauchkanäle bei den

in Aufstellung begriffenen beiden Hochleistungskcsseln des Kraftwerkes
Engerthstraße der städtischen Elektrizitätswerke zur Flugaschenabschei¬
dung wird bewilligt und hiefür ein Sachkredit in der Höhe von
90 .000 8 genehmigt , der im Wirtschaftsplan für das Jahr 1929 nicht
vorgesehen ist und dessen Bedeckung aus Betriebsmitteln in der Höhe
der Wertabschreibungsrücklage zu erfolgen hat,

(Z . 685 , E .W. 1250 .) Die Anschaffung von zwei Kesselspeise¬
pumpen samt Zubehör für das Kraftwerk Engerthstraße der städtischen
Elektrizitätswerke wird bewilligt und hiefür ein Sachkredit in der
Höhe von 80 .000 8, der im Wirtschaftsplane für das Jahr 1929

nicht vorgesehen ist und dessen Bedeckung aus Betriebsmitteln in der
Höhe der Wertabschreibungsrücklage zu erfolgen hat , genehmigt.

(Z . 972 , E .W. 1769 .) Für den Umtausch von zwölf Stück
Fretluftschaltmagneten einschließlich Montage im Unterwerke „Wien-
Nord " wird ein Sachkredit von 60.000 8 genehmigt, der im Wirt¬
schaftsplane für das Jahr 1929 nicht vorgesehen ist und dessen Be¬
deckung aus den Betriebsmitteln in der Höhe der Wertabschreibungs¬
rücklage zu erfolgen hat.

(Z . 973, E .W. 1768 .) Für die Errichtung von zwei 5000 Volt-
Kabelfeldern in der Schaltanlage III des Kraftwerkes Simmering
wird ein Sachkredit von 21.000 8 genehmigt , der im Wirtschafts¬
plane pro 1929 nicht vorgesehen ist und dessen Bedeckung aus den
Betriebsmitteln in der Höhe der Wertabschreibungsrücklage zu er¬
folgen hat.

(Z . 810, E .W. 1494 .) Zur Beschaffung des Kondensations-
Kühlwafsers aus dem Donaukanal für das Kraftwerk Simmering
der städtischen Elektrizitätswerke wird die Anschaffung und Auf¬
stellung einer Zentrifugalpumpe von 60 Kubikmeter minütlicher
Leistung genehmigt und hiefür ein Sachkredit in der Höhe von
50.000 8 bewilligt , der im Wirtschaftsplane für das Jahr 1929
nicht vorgesehen ist und dessen Bedeckung aus Betriebsmitteln in
der Höhe der Wertabschreibungsrücklage zu erfolgen hat.

Die Ausschußanträge zu nachstehenden, im Stadtsenate bereits
erledigten Geschäftsstücken werden genehmigt und dem Gemeinde¬
rate  vorgelegt:

Berichterstatter Dior . Ing . Spängler:
Z . 855 , Str .B . 1121/7 »,.) Autobustarif , Ergänzung.

Berichterstatter VizeDior . Ing . Beron:
(Z . 606, E .W. 1136 .) Dritter Nachtragskredit für die Er¬

richtung der Hochdruckdampfanlage im Kraftwerke Simmering.
(Z . 274, E .W. 521 .) Sachkredit für die Anschaffung von

Betriebsmitteln für die Unterwerke der städtischen Elektrizitätswerke.
(Z . 686, E .W. 1249 .) Sachkredit für die Ergänzung des

Ueberstromschutzes in den bestehenden Anlagen der städtischen Elek¬
trizitätswerke.

(Z . 3477 , E .W. 6884 .) Sachkredit für die Anschaffung und
Aufstellung von zwei Hochleistungskesseln im Kraftwerke Engerth¬
straße . (A. d. Aussch. VII .)

(Z . 598, E .W. 1110 .) Sachkredit für den Ausbau der Leitungs¬
netze im Jahre 1929.

Der Ausschußantrag zu nachstehendem Geschäftsstück wird ge¬
nehmigt und dem Stadtsenate und Gemeinderate  vor¬
gelegt:

(Z . 1018, Str .B . 1728 .) Ergänzungskredit für die Verglasung
der Plattformen.
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Bezirksvertretungen.
Sitzungen:

Wieden : 23. April , V,5 Uhr.
Josefstadt : 24 . April , 5 Uhr.
Favoriten : 26 . April , 4 Uhr.
Hernals : 25. April , 6 Uhr.

Allgemeine Nachrichten.
Eröffnung neuer Autobuslinien.

Linie 6 : Franz Josefs -Bahnhof (Althanplatz —Margaretengürtel ? )

Franz Josefs -Bahnhof (Althanplatz ) — Porzellangasse — Bauern¬
feldplatz — Schlickgasse — Schlickplatz — Kolingasse — Liechtenstein¬
straße — Hohenstaufengasse — Renngasse — Freyung — Heidenschuß
—- Am Hof — Bognergasse — Graben Kärntnerstraße — Karlsplatz
— Wiedner Hauptstraße — Schleifmühlgasse — Margaretenstraße —
Margaretenplatz — Margaretenstraße — Reinprechtsdorfer Straße —
Siebenbrunnenplatz — Siebenbrunnengasse — Margaretengürtel

(Reumannhof ) .

Teilstrecken:

Althanplatz — Bauernfeldplatz

Meter:
575

Bauernfeldplatz — Schottenring 950

Schottenring — Stock im Eisen -Platz 1035

Stock im Eisen -Platz — Kärtnerring ?) 675

Kärtnerring ^)— Preßgasse 1100

Preßgasse — Reinprechtsdorfer Straße 1150

Reinprechtsdorfer Straße — Margaretengürtel 1050

6535

Linie 8 : Elternleinplatz —Schlachthausgasse ? )
Elterleinplatz — Hernalser Hauptstraße — Kinderspitalgasse — Alser-
straße — Universitätsstraße — Schottengasse — Helferstorferstraße —
Wipplingerstraße — Hoher Markt — Lichtensteg — Rotenturmstraße
— Wollzeile -— Dr . Karl Lueger -Platz — Wollzeile — Stubenbrücke

— Landstraßer Hauptstraße bis Schlachthausgasse.
(Rückfahrt : Wollzeile — Strobelgasse — Schulerstraße — Stephans¬

platz — Brandstätte — Tuchlauben .)

Teil st recken:
Meter:

Elterleinplatz — Hernalser Gürtel 750
Hernalser Gürtel — Spitalgasse 650
Spitalgasse — Schottenring 850
Schottenring — Rotenturmstraße (Stephansplatz ) 1250
Rotenturmstraße (Stephansplatz )— Stubenring 650
Stubenring —-Erdbergstraße 900
Erdbergstrahe — Baumgasse 800
Baumgasse — Schlachthausgasse 850

6700
Linie 9 : Kriemhildplatz — Rotundenbrücke.

Kriemhildplatz — Markgraf Rüdiger -Straße — Gablenzgasse —
Lerchenfelder Gürtel — Neustiftgasse — Volksgartenstraße — Schmer¬
lingplatz — Reichsratstraße — Rathausplatz — Ring des 12. No¬
vember — Teinfaltstraße — Freyung — Tiefer Graben — Konkordia¬
platz — Salzgries — Morzinplatz — Franz Josefs -Kai — Aspern¬
platz — Uraniastraße — Radetzkybrücke— Radetzkystraße — Radetzky-

i) Trotz Zurücklegung von Gehstrecken ist das Umsteigen in fol¬
genden Fällen gestattet:

s.) Zwischen den durch die Hohenstaufengasse einerseits und durch
die Wipplingerstraße , Schottengasse und Universitätsstraße anderseits ver¬
kehrenden Autobuslinien über den Schottenring.

b) Zwischen den durch die Kärntnerstraße einerseits und durch
die Akademiestraße anderseits verkehrenden Autobuslinien über den
Karlsplatz.

platz — Löwengasse — Äolonitzplatz — Löwengasse — Rudolf v. Alt-
Platz — Löwengasse — Rasumofskygasse — Rotundenbrücke.

Teil st recken:
Meter:

Kriemhildplatz — Lerchenfelder Gürtel (Koppstraße ) 950
Lerchenfelder Gürtel (Koppstraße ) —̂ Kellermanngasse

(Kirchengasse) 1100
Kellermanngasse (Kirchengasse)— Ring des 12. November 1200
Ring des 12 . November — Tiefer Graben — Hohe Brücke 750
Tiefer Graben — Hohe Brücke — Schwedenplatz 900
Schwedenplatz — Radetzkyplatz 875
Radetzkyplatz — Rotundenbrücke 875

6650
Linie 7 nach Verlängerung bis Gersthof ? )

Reumannplatz (Amalienbad ) — Favoritenstraße — Südtiroler Platz
— Wiedner Gürtel — Argentinierstraße — Karolinenplatz — Argen¬
tinierstraße — Karlsplatz — Akademiestraße — Mahlerstraße —
Kärntnerstraße — Augustiuerstraße — Josefsplatz — Reitschulgasse
— Michaelerplatz — Herrengasse — Schottengasse — Währinger
Straße — Währinger Gürtel — Gentzgasse — Aumannplatz —
Währinger Straße — Gersthofer Straße — Stadtbahnstation der

Vorortelinie Gersthof.

Teil st recken:
Meter:

Reumannplatz (Amalienbad ) — Südtiroler Platz 1300
Südtiroler Platz — Taubstummengasse 1200
Taubstummengasse — Kärntnerring ^) 900
Kärntnerring ^)— Michaelerplatz 850
Michaelerplatz — Schottenring 750
Schottenring — Sensengasse 800
Sensengasse — Währinger Gürtel 900
Währinger Gürtel — Aumannplatz 1050
Aumannplatz — Stadtbahnstation der Vorortelinie Gersthof 950

8700

Die mit Gemeinderatsbeschluß vom 19. Oktober 1928, P . Z.
3149/28 , Beilage Nr . 165 sx 1928, für die beiden schon im Betrieb
befindlichen Autobuslinien genehmigten Fahrpreise und sonstigen
Tarifmaßnahmen gelten auch für die weiteren Autobuslinien . Der
Autobusfahrschein zu 50 s berechtigt auch dazu, die Fahrt auf der
Straßenbahn (Stadtbahn ) anzutreten und auf dem Autobus zu
beenden. Der 50 § Autobussahrschein ist an allen Fahrscheinvor¬
verkaufsstellen der Straßenbahn , an den Stadtbahnkassen und beim
Autobusschaffner einzeln erhältlich.

Kehrordnung für Wien.
M .Abt . 52, 128. W i en , am 4. April 1929.

Auf Grund des K 5 des Landesgesetzes vom 19. März 1892,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 18, wird über die Reinigung der Rauchfänge
und Feuerstätten in Wien folgendes verfügt:

I . Allgemeines,
s 1.

Gegenstand und Zeit der Kehrung.

1. Alle Rauchfänge und sonstigen Leitungen für Rauch- und
Abgase, wie Rauchfangrohre , -schläuche (Poterien ), -aufsätze und
Rauchzüge , alle Feuerstätten und ihre Rauchrohre sind der notwen¬
digen Reinigung (Kehrung ) zu unterziehen.

2. Zeit und Anzahl der Kehrungen sind von der Beschaffenheit
der Anlagen und von der Art und Stärke ihrer Feuerung abhängig.
Es muß rechtzeitig und derart gekehrt werden , daß eine Belästigung

-) Bei den über den Karlsplatz führenden Linien gilt für Fahrten
nach und von dem Gebiet , das vom Ring und Kai umschlossen ist (Stadt¬
kern), auch der Karlsplatz als Teilstreckeugrenze.
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oder Gefährdung durch Rauch - und Abgase oder eine Entzündung der
Ablagerungen vermieden wird.

8 2.
Kehrung durch Rauchfangkehrer.

Das Reinigen (Kehren ) der im 8 1 angeführten Gegenstände
— mit Ausnahme der im 8 3 genannten — und das mit der Kehrung
zusammenhängende Ausräumen und Entfernen der Ablagerungen
(Ruß , Pech, Asche u . dgl.) darf nur von befugten Rauchfangkehrern
besorgt werden.

8 3.

Kehrung durch andere Personen.

1. Das Reinigen (Kehren ) der eisernen Oefen und kleinen ver¬
schiebbaren Herde, der Kachelöfen und der zugehörigen Einmündungs¬
rohre sowie das Ausräumen und Entfernen der Ablagerungen kann
der Wohnungs (Betriebs )inhaber selbst ausführen oder ausführen
lassen.

2. Das Reinigen der Feuerzüge von Dampf - oder Warmwasser¬
kesseln können die Besitzer selbst unter der Leitung der für die Kessel¬
wartung Verantwortlichen oder durch befugte Rauchfangkehrer be¬
sorgen lassen.

§ 4.

Kehrfristen.

1. In der Regel sind während der Dauer der Benützung die engen
Rauchfänge , ihre Aufsätze, Schläuche und Rohre jede achte Woche,
schliefbare Rauchfänge samt ihren Rauchrohren sowie die Feuerstätten
jede sechzehnte Woche, Schornsteine für Dampfkesselfeuerungen und
dergleichen sowie die zugehörigen Rauchkanäle (Füchse) jede zwölfte
Woche zu kehren.

2. Wenn bei der Kehrung eines Rauchfanges die Ablagerungen
mangels eines Putztürchens nur durch den Herd entfernt werden
können, so ist gleichzeitig auch dieser vom Rauchfangkehrer zu kehren.

3. Rauchfänge für Gasfeuerungen einschließlich der Einmün¬
dungsstellen der Gasabzugsrohre sind während der Dauer der Be¬
nützung jede sechzehnte Woche, jedenfalls aber vor Beginn der Heiz¬
zeit zu reinigen . Münden in einen Rauchfang für feste Brennstoffe
auch Abzüge für Gasfeuerungen ein, so sind nach jedesmaliger Rauch-
fangkehrung auch die Einmündungsstellen dieser Gasfeuerungen zu
kehren.

4. Schliefbare Rauchfänge , die sich im oberen Teile wesentlich
verengen oder einen engen Aufsatz haben , sind so oft wie enge zu
kehren. Schutzdächer auf schliefbaren Rauchfängen gelten nicht als Ver¬
engung des Rauchfanges.

8 5.

Abänderung der Kehrfristen.

lieber Ansuchen des Rauchfangkehrers oder der Partei (Haus¬
eigentümer , Hausverwalter , Mieter ) kann der Magistrat — Feuer¬
wehr der Stadt Wien — je nach der Beschaffenheit der Anlage und
nach der Art und Stärke ihrer Feuerung kürzere oder längere als
die im 8 4 angeführten Kehrfristen festsetzen oder die Kehrverpflichtung
zur Gänze aufheben. 86.

Durchführung der Kehrung.
1. Durch die Kehrarbeiten darf die gewöhnliche Benützung der

Feuerstätten nicht behindert und eine vermeidbare Belästigung nicht
verursacht werden.
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2. In der Zeit von 5 Uhr nachmittags bis l̂ 7 Uhr früh darf
nur mit Zustimmung des Hauseigentümers und der Mieter gekehrt
werden, ausgenommen sind Gewerbebetriebe , in denen die Kehrung
wegen der besonderen Betriebsverhältnisse nur in dieser Zeit vorge¬
nommen werden kann.

3. Bei jeder  Kehrung sind die Rauchfänge und Rauchleitungen
in ihrer ganzen Länge zu reinigen und die Ablagerungen zu entfernen.

8 7.

Ausbrennen von Rauchfängen.

1. Enge Rauchfänge , die durch Kehrung nicht mehr entsprechend
gereinigt werden können, sind durch den für die Hauskehrung be¬
stellten Rauchfangkehrer auszubrennen.

2. Das Ausbrennen ist mindestens zwölf Stunden vorher dem
Magistrate — Feuerwehr der Stadt Wien — und dem zuständigen
Bezirkspolizeikommissariate anzuzeigen . Für die Dauer des Aus¬
brennens hat der Rauchfangkehrer am Haustor eine rote Tafel mit
der deutlich lesbaren Aufschrift „Rauchfangausbrennen " anzubringen.

3. Es darf nur bei Tag und zur gleichen Zeit im selben Hause
bloß ein Rauchfang ausgebrannt werden . Bei heftigem Wind , strengem
Frost und großer Hitze ist das Ausbrennen unzulässig.

4. Der Rauchfangkehrer hat beim Ausbrennen dafür zu sorgen,
daß die dem Rauchfange zunächst gelegenen Dachbodenöffnungen ver¬
schlossen werden , daß bei den Ausräum - und Rauchfangputztürchen
Löschwasser bereitgehalten , der Rauchfang in jedem Geschosse über¬
wacht und der Funkenflug beobachtet wird.

8 8.
Belehmen von Rauchfängen.

Schlicfbare Rauchfänge dürfen nicht ausgebrannt werden : Ist
eine entsprechende Reinigung durch Abkratzen des Peches nicht mehr
möglich, so ist der Rauchfang innenseitig soweit als notwendig mit
einem Lehmanstrich zu versehen.

8 9.

Untersuchung unbenützter Rauchfänge.
1. Nichtbenützte Rauchfänge sind jährlich einmal sowie vor ihrer

Wiederbcnützung durch den für die Hauskehrung bestellten Rauchfang¬
kehrer zu untersuchen.

2. Wenn eine neue Einmündung in einem Rauchfang hergestellt
oder eine bestehende Einmündung für eine andersartige Feuerstätte
verwendet werden soll, so muß die Zulässigkeit vorher durch den für
die Hauskehrung bestellten Rauchfangkehrer festgestellt werden.

feinste Herren und I>oinentiüie
? vez .. Uaiserslralle 1LZ —Dez ., fllserflrab «. «>
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II . Pflichten des Hauseigentümers (Hausverwalters , Hausbesorgers)
und Mieters.

8 10.
Pflicht zur Veranlassung der Kehrung und Tra¬

gung der Kosten.

1. Jeder Hauseigentümer ist verpflichtet , das regelmäßige Keh¬
ren der im 8 2 erwähnten Kehrgegenstände und die im 8 9, Absatz 1
erwähnte Untersuchung auf seine Kosten besorgen zu lassen und hiefür
einen befugten Rauchfangkehrer zu bestellen. Diese Bestellung und
jeder Wechsel des Rauchfangkehrers ist dem Magistrate — Feuerwehr
der Stadt Wien — anzuzeigen.

2 . Wenn der Hauseigentümer die Nichtbenützung eines Kehr¬
gegenstandes dem Rauchfangkehrermeister mindestens drei Tage vor
dem Kehrtage schriftlich angezeigt hat , so ist er von der Verpflichtung,
die Kehrung auf seine Kosten vornehmen zu lassen, befreit.

3. Das Reinigen der im 8 3 angeführten Kehrgegenstände haben
die Wohnungs (Betriebs ) inhaber auf eigene Kosten zu besorgen.

8 11.
Vereinbarung der Kehrtage.

Der Hauseigentümer hat mit dem Rauchfangkehrermeister für
das ganze Jahr die Tage der regelmäßigen Kehrungcn zu verein¬
baren und diese durch einen vom Rauchfangkehrermeister beizustellen¬
den Anschlag an gut belichteter und allgemein zugänglicher Stelle im
Hause zu verlautbaren.

8 12.
Pflichten des Hauseigentümers nach erfolgter

Kehrung.

1. Der Hauseigentümer hat sowohl die erfolgte Kehrung als die
Vornahme der Ueberprüfung durch den Rauchfangkehrermeister (88 19
und 23 ) jedesmal im Kehrbuche (8 21 ) durch seine Unterschrift zu
bestätigen.

2. Das Kehrbuch ist im Hause sorgfältig aufzubewahren und
zur Einsicht für die behördlichen Organe bereitzuhaltcn.

3. Er hat die ihm vom Rauchfangkehrer angezeigten , beziehungs¬
weise im Kehrbuche eingetragenen Mängel rechtzeitig beheben zu
lassen. ' " ^ W

4. Unzukömmlichkeiten in der Kehrtätigkeit sind dem Magistrate
— Feuerwehr der Stadt Wien — unverzüglich anzuzeigen.

8 13.
Ermöglichung der Kehrung und Ueberprüfungen.

1. Der Hauseigentümer sowie die Mieter haben dafür zu ivrgen,
daß dem Rauchfangkehrer an den verlautbarten Kehrtagen , wie auch
anläßlich der jährlichen Ueberprüfung (Hauptüberprüfung 8 23)
sämtliche Kehrgegenstände und Rauchfangputztürchen leicht und ge¬
fahrlos zugänglich sind und daß die Kehrung sowie die Entnahme der
Ablagerungen ungehindert vorgenommen werden kann.

2. Die Rauchfangputztürchen dürfen nicht verstellt und durch
Unberufene nicht geöffnet werden ; sie sind stets in gutem Zustande
zu erhalten.

8 14.

Verhinderung der Kehrung.

Kann die Kehrung an dem Verlautbarten Kehrtage durch Ver¬
schulden des Hauseigentümers oder einer Mietpartei nicht vorgenom¬
men werden, so hat der Schuldtragende die Kehrung unverzüglich
auf seine Kosten zu veranlassen ; er ist jedoch dadurch nicht von der
Zahlungspflicht für die verhinderte Kehrung enthoben.

8 15.

Entfernung der Ablagerungen.
Die Entfernung der den Kehrgegenständen entnommenen Ab¬

lagerungen aus den Wohn - und Betriebsräumen obliegt den Mietern,
aus allen übrigen Räumen des Hauses dem Hauseigentümer , der
auch dafür zu sorgen hat , daß die Ablagerungen bis zu ihrer Abfuhr
gefahrlos verwahrt werden können.

8 16.
Hausverwalter , Hausbesorger.

Ucberträgt der Hauseigentümer die ihm zukommenden Ver¬
pflichtungen einem Hausverwalter oder Hausbesorger , so sind diese
für die Erfüllung verantwortlich.

III . Pflichten des Rauchsangkehrermeisters.
8 17.

Allgemeine Pflichten des Rauchfangkehrer¬
meisters.

1. Der Rauchfangkehrermeister ist verpflichtet , seine Arbeiten nach
den Bestiminungen dieser Kehrordung sach- und ordnungsgemäß und
zeitgerecht entweder selbst auszuführen oder durch seine Gehilfen aus¬
führen zu lassen. Nimmt er die Arbeit selbst vor, so obliegen ihm auch
die Pflichten des Gehilfen.

2. Bei einem Wechsel von Rauchfangkehrermeistern muß der
für die Hauskehrung bisher bestellte Meister die Kehrarbeiten noch so
lange weiterführen , bis der andere Meister diese Arbeiten über¬
nommen hat.

8 18.
Verwendung von Gehilfen und Lehrlingen.

1. Der Rauchfangkehrermeister darf nur Gehilfen verwenden,
die nüchtern , verläßlich , gut beleumundet und für die ihnen zugewie¬
sene Arbeit geeignet sind.

2. Lehrlinge dürfen nur unter seiner oder eines Gehilfen Auf¬
sicht und Anleitung arbeiten.

3. Der Rauchfangkehrermeister hat jedem Gehilfen die Kehr¬
gegenstände zuzuweisen und ihm die festgesetzten Kehrtage mitzuteilen.

8 19.
Ueberwachung der Gehilfen.

Die Arbeit der Gehilfen hat er zu überwachen , dies mindestens
zweimal jährlich durch seine Unterschrift im Kehrbuche zu bestätigen
und Pflichtversäumnisse , die eine Feuersgefahr verursachen können,
dem Magistrate — Feuerwehr der Stadt Wien — anzuzeigen.

8 20.
Werkzeug für die Kehrarbeiten.

Er hat stets für die Beistellung und Verwendung zweckentspre¬
chender Werkzeuge zu sorgen.

8 21.
K e h r b u ch.

1. In jedem Hause ist vom Rauchfangkehrermeister ein Kehrbuch
nach dem vom Magistrate vorgeschriebenen Muster / Beilage -4.) auf¬
zulegen und zu führen . Der Ort der Auflegung ist in dem im 8 11
vorgeschriebenen Anschlag anzugeben.

2. Das ausgeschriebene Kehrbuch hat der Meister wenigstens
ein Jahr lang nach der letzten Eintragung aufzubewahren und be¬
hördlichen Organen auf Verlangen vorzuweisen oder auszufolgen.

3. Für Anlagen mit besonderen Kehrfristen und für Theater
oder sonstige größere Vergnügungsstätten sind eigene Kehrbücher
zu führen.

8 22.
Wahrnehmung von Uebel ständen.

1. Der Rauchfangkehrermeister hat die bei den Kehrarbeiten
oder Untersuchungen wahrgenommenen Uebelstände sofort dem Haus¬
eigentümer oder der Mietpartei zur Abstellung bekanntzugeben.

2. Wird ein solcher Uebelstand nicht behoben oder ist Gefahr im
Verzüge , so hat er unverzüglich die Anzeige an den Magistrat —
Feuerwehr der Stadt Wien — zu erstatten.

8 23.
Hauptüberprüfung.

1. Der Rauchfangkehrermeister hat mindestens einmal im
Jahre in jedem Gebäude die vorschriftsmäßige Beschaffenheit ^ der



Kr. 82. — 20. April 1929. — Allgemeine Nachrichten. 418

Rauchfänge und Puhtürchen zu überprüfen und hiebei auf Feuer¬
stätten und feuergefährliche Verhältnisse sein Augenmerk zu lenken
(Hauptübcrprüfung >.

2. Ueber die fcstgestellten Uebelstände hat er mit einer vorge¬
schriebenen Drucksorte (Beilage L ) an den Magistrat — Feuerwehr
der Stadt Wien — zu berichten.

8 24.

Pflichten beim Rauchfangausbrennen.

1. Der Meister oder Verantwortliche Geschäftsführer muß das
Rauchfangausbrennen selbst leiten und ständig überwachen sowie den
Rauchfang vor und nach dieser Arbeit untersuchen.

2. Dem Ausbrennen hat er einen Gehilfen , bei Gebäuden mit
mehr als drei Geschossen noch einen zweiten Gehilfen beizuziehen.

3. Nach dem Verlöschen des Brandes hat er die Zwischendecken
und den Dachboden zu untersuchen und festzustellen, ob eine Feuers¬
gefahr besteht.

4. Im Kehrbuche ist der Tag des Ausbrennens und der aus¬
gebrannte Rauchfang anzumerken.

§ 25.
A r b e i t s l i st e n.

Der Rauchfangkchrermeister ist verpflichtet, dem Magistrate —
Feuerwehr der Stadt Wien — jährlich bis 1. Februar Verzeichnisse
der von ihm übernommenen Kehrarbeiten unter Angabe der Kchrtage
und der mit den Arbeiten in den einzelnen Häusern Betrauten vor¬
zulegen (Arbeitslisten ) .

8 26.

Planskizzen der Feuerungsanlagen.

Er hat über die Feuerungsanlagen (Rauchfänge und Feuer¬
stätten ) der Häuser , in denen er die Kehrung besorgt, Planskizzen
anzufertigen und laufend zu erhalten . Ein Gleichstück dieser Plan¬
skizzen ist dem Magistrate über Verlangen vorzulegen.

8 27.

Arbeitsverpflichtung über behördlichen Auftrag.

Jeder Rauchfangkehrermeister ist verpflichtet, über Aufforderung
des Magistrates Untersuchungen und Kehrarbeiten gegen die im be¬
hördlichen Tarife vorgesehenen Höchstpreise vorzunchmen , bei einem
Rauchsangfeuer in seinem Arbeitsbereiche jedoch die Arbeiten ohne
Entschädigung durchzuführen.

IV . Pflichten des Rauchfangkehrergehilfeu.
8 28.

Allgemeine Pflichten.
1. Der Gehilfe hat die ihm zugewiesenen Kehrarbeiten nach den

Bestimmungen dieser Kehrordnung sach- und ordungsgemäß durch¬
zuführen und die festgesetzten Kchrtage einzuhalten.

2. Findet er, daß ein nach 8 10, Absatz 2, als nicht benützt an-
gezeigtcr Kehrgegenstand dennoch benützt wird , so hat er auch diesen
zu kehren.

3. Insbesondere hat er darauf zu achten, daß bei der Kehrung
und namentlich beim Hinunterlassen der Kugel Ruß und Ablage¬
rungen nicht in Wohn- und Betriebsräume getrieben und daß die
Einmündungen der Feuerstätten nicht verlegt werden.

4. Nach der Reinigung hat er die Putzöfsnungen der Kchr-
gegenstände sorgfältig zu schließen.

5. Bei den Kehrarbeiten wahrgenommene Uebelstände hat er
dem Hauseigentümer oder dessen Bestellten, soweit sie aber Feuer¬
stätten in Wohn - und Betriebsräumen betreffen, der Partei zur Ab¬
stellung bckanntzugcbcn.

6. Die vollzogene Kehrung und die Vorgefundenen Uebelstände
hat er im Kehrbuche einzutragcn , die Eintragung selbst zu unter¬
fertigen und vom Hauseigentümer oder besten Bestellten mitsertigen
zu lassen.

7. Er hat dem Meister rechtzeitig alle Fälle , in denen er in seiner
Kehrtätigkeit behindert wurde oder einen als nicht benützt angezcigten
Kehrgegcnstand vorgesunden hat , und schließlich alle wahrgenommcnen
Uebelstände, die eine Feuersgefahr oder Rauchbclästigung verursachen
können, mitzuteilen.

8 29.

Verbot der Annahme einer Vergütung.

Der Gehilfe darf für Kehrarbeiten weder vom Hauseigentümer
oder dessen Bestellten, noch von den Mietern eine Vergütung in welcher
Form immer verlangen oder annehmen.

V. Straf - und Zwangsmittel.
8 30.

Strafbestimmungen.

Die Nichteinhaltung der in dieser Kehrordnung auferlegten
Pflichten wird an dem Schuldtragendcn nach der Feucrpolizciordnung
für Wien , Landesgcsetz vom 19. März 1892, L.-G .- und V .-Bl.
Nr . 18, geahndet.

8 31.

Zwangsmittel.
1. Bestellt ein Hauseigentümer (BctricbSinhaber ) keinen be¬

fugten Rauchfangkehrer oder läßt er die Vornahme der Kehrarbciten
durch den von ihm bisher Bestellten, ohne gleichzeitig einen anderen
zu bestellen, nicht zu, so wird vom Magistrate — Feuerwehr der
Stadt Wien — ein Meister des Kehrbezirkcs zur Durchführung der
Kehrarbciten bestellt. Bei Gefahr im Verzüge kann der Magistrat —
Feuerwehr der Stadt Wien — die Kehrarbeiten auf Kosten des Haus¬
eigentümers durch einen befugten Rauchfangkehrer vornehmen lassen
oder selbst vornehmen.

2. Macht sich ein Rauchfangkehrermcister bei Ausführung der
Kehrarbeiten grober oder wiederholter Pflichtverletzungen schuldig, so
kann der Magistrat — Feuerwehr der Stadt Wien — im Einver¬
nehmen mit dem Hauseigentümer nach Anhörung der Genossenschaft
für dieses Haus einen anderen Rauchfangkehrermeister des Kchr-
bezirkes bestellen.

VI . Schlußbestimmungen.
8 32.

Handhabung der Kehrordnung.

Die Handhabung der Bestimmungen der Kehrordnung — mit
Ausnahme der Strafamtshandlungen — obliegt dem Magistrate —
Feuerwehr der Stadt Wien.

8 33.

Inkrafttreten der Kehrordnung.
Die Kehrordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung in

Kraft ; gleichzeitig wird die Kehrordnung vom Jänner 1922,
M Abt . 52. 3016/21 . außer Kraft gesetzt.
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„Semperit", üsterr.-amer. Qummi werke >1.-0 ., Wien, IV., ^ rgentinier8tr2öe 24, lelepkon U-43-V-60 Serie

Beilage -V.

K e h r b u ch.

Bezirk
Straße
Gasse Nr.
Platz

Name deS Hauseigentümersoder dessen Bestellten:
Name und Anschrift des Nauchfangkehrermeisters'

Vorhandene Kehrgegenstände:

Rauchsänge Feuerstätten
Anmerkuugr

2 (z. B. ob Sammler vorhanden)2 2
's 2

schliefbareenge

,7^

>Q-2

-2^

T DampssZe
Heizung

HerdeWaschkesseD OefenGasöfen

i > > !

Kehrfr  ist en.
Die Kehrung erfolgt im Hause. wöchentlich, u. zw. am

Monat 19. . . > 19. . . j 19. . . j 19. . . ! >9. . .
Tage

Jänner

—

—

Februar — —

März
April
Mai
Juni
Juli
August
September

— -- — —
Oktober
November
Dezember

I
!

Unterschrift des
Hauseigentümers
oder dessen Be¬

stellten

Datum der vom
Rauchfangkehrer¬

meister vorge¬
nommenen Ueber-
prüsung und seine

Unterschrift(Wl9,23>

Anmerkungen
(Rauchfangausbrennen,
Rauchfangseuer, nicht

benützte Feuerstätten re)

Es wurde gekehrt
im Jahre 19. .

Feuerpolizeiliche Uebelstände, getroffene Abhilfe,
Tag der Anzeige an den Magistrat—Feuerwehr
der Stadt Wien — Unterschrift des Rauchfang¬

kehrers.im Monate ! am
Jänner
Februar

_
März
April
Mai i

Juni
—

Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

« » M MM NMMKIM
Oliv «L8KKLK
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Beilage 8.
An den

Magistrat —Feuerwehr der Stadt Wien.

Anzeige über Übelstände.
(Anzeige nach tz 23, Abs. 2 der Kehrordnung.)

Rauchfangkehrermeister.
Straße

zeigt an. daß er im Hause Bez. . Gaste Nr.
Platz

Eigentümer(Verwalter), (Name und Anschrift):

gelegentlich der am . erfolgten Hauptüber¬
prüfung folgende Übelstände festgestellt hat:

a> schadhafte Rauchfangputzlürchen Stück, und zwar:
auf dem Dachboden
auf dem flachen Dach
im Keller
in den Stockwerken

b) schadhafte Rauchfänge Stück
o) schadhafte Rauchfangköpfe Stück
ck) feuergefährliche Lagerungen.
s) mangelhaft bezeichnet« Rauchfangputztürchen Stück
k) es wären Stück Rauchfänge auszubrennen

Stück Rauchfänge zu belehmen.
Der Eigentümer(Verwalter) läßt trotz meiner wiederholten

Aufforderung diese Arbeit nicht vornehmen,
g) unrichtig eingemündete Feuerstätten(einschließlich der Gasöfen)

Ii) Notwendigheit der Festsetzung neuer Kehrfristen gemäß8
der Kehrordnung. .
j) im übrigen wurden noch folgende feuerpolizeiliche Übelstände
beobachtet: .

Wien , am.

Unterschrift

Feuer - und explosionsgesicherte Lagerungsart
..Satam " für Mineralöle.

M.Abt. 56, 4780/28. Wien,  am 12. März 1929.

Bescheid.
Auf Grund des Gutachtens des Technologischen Gewerbe¬

museums in Wien wird gemäß 8 18, Absatz2 der Ministerial-
verordnung vom 31. Jänner 1801, betreffend den Verkehr mit
Mineralölen und nach drvom  Bundesministerium für Handel
und Verkehr unter Zahl 103826 11 27 bekauntgegebeneu Richt¬
linien für die Genehmigung unterirdischer Benzinlagerungen
über Ansuchen der
Satam , Ges. m. b. H., Apparate-Bauanstalt, Wien, 11. Lory-

straße 122
die Lagerungsart „Satam " als zur Lagerung von Mineralölen
ausreichend gesichert anerkannt und zur Verwendung im
Gemeindegebiete von Wien unter Einhaltung der nachstehenden
Bedingungen zugelafsen.

Bedingungen.
1. Die Menge der zur Lagerung zugelassenen Flüssigkeit (Benzin,

Legroin, Benzol, Lylol und dergleichen) richtet sich nach den jeweiligen
örtlichen Verhältnisen . Fm allgemeinen wird die Einlagerung von
15.000 leg in einem Behälter zugestanden, soferne nicht die besonderen
Verhältnisse der Umgebung eine Herabsetzung dieser Höchstmenge aus
Sicherheitsgründen ats geboten erscheinen lagen. Andernfalls kann bei
günstigen örtlichen Verhältnissen eine größere Lagermenge zugelaßen
werven.

2. Es müssen zumindest die über 5000 kg fallenden Behälter von
bewohnten Gebäuden und ander. :: zum ständigen Au,enthalt von Menschen
dienenden Raumen 1 m und von wirren und Fenstern derartiger Raume
5 m, falls es sich nicht um bc,anders feuergesuhrciche Berrieue handelt,
bei denen infolge der örtlichen Verhältnis,« die Vorichreibung eines größeren
Abstandes notwendig ist, mindestens aber  3 m enl,ernt ,ein.

3. We,m es die örtlichen Verhältnis,e erfordern, ist eine Blitzschutz¬
anlage anzuordnen.

4. Die Anlage ist in allen Teilen zweckmäßig, widerstandsfähig,
luftdicht, gegen die Bildung elettrhcher Junten gesichert, ausreccyend ge¬
erdet und verläßlich wertend auszuführen und gegen mißvrauchliche
Benützung in geeigneter A-etze avzucherren. Alle Sicherheitsemrichtuugen
und die Pumpe sind derart anzuvrmgen oder zu verwahren, daß sie Un¬
berufenen nicht leicht zugänglich ist. (Versperrlarer Schrant 34.)

5. Der Kessel ist in der Regel, insbesondere bei durchlässigem Unter¬
grund, ober wenn die örtlichen Verhattnige eine besondere Vorsicht
erheischen, im Freien in einer gemauerren oder ausbetomerien, undurch¬
lässigen Grube standsicher zu lagern, mit Sand , A,che oder Erde aüseits
dicht zu umgeben und Mindestens 1 m hoch zu überschütten, aus Schwciß-
oder r>lußeisen mit mindestens 5 mm Biecystarte, entsprechend den äußeren
und inneren Kräften herzustellen und mit einer rostsicheren Verkleidung
zu versehen.

6. Werden mehrere Kessel vorgesehen, dann hat ihr Abstand in der
Regel 1 m zu betragen.

7. Die Füllstelle muß sich im Freien befinden. Die Zapfstelle kann
ausnahmsweise mit besonderer behördlicher Bewilligung, w..>» es die
örtlichen Verhältntge gestatten, auch in einem geschlossenen, abgesperrten,
jedoch gut lüstvarem Raume angeordnet werden.

8. Bei der Zapf- und Füllstelle ist in entsprechenderAusdehnung
ein muldenförmiger Betonboden ohne Abfluß herzustellen.

9. Kanaloffnungen in der blähe der Anlage sind mit behördlich
anerkannten, gut wirkenden Benzinfängern (Oelachcheidern) auszustatten.

10. Die Rohrleitungen sind leicht freilegbar und so zu führen, daß
sie Kanäle oder unterirdische Räume nicht durchqueren.

11. Alle Oeffnungen sind gegen die Außenluft durch behördlich
anerkannte Sicherungen zu schützen.

12. Meßgefäße bis 100 Liter Inhalt können ausnahmsweise, wenn
die örtlichen Verhältnisse es gestatten, oberirdisch angebracht werdm, sie
müssen aber so eingerichtet werden, daß sie bei Abstellung der Pumpe von
selbst leerlaufen.

13. Das Lüftungsrohr 12 ist genügend, mindestens aber 2-5 m hoch
zu führen, an seinem oberen Ende nach unten abzubiegen, beziehungsweise
mit einer Kappe zu überdecken und mit zwei Sicherungen auszustatten,
wovon eine gegen Erwärmung im Brandfalle wirksam geschützt sein muß.

14. Der Abstand des unteren Endes des Füllrohres vom Kesselboden
darf nicht mehr als 10 am betragen. Das untere Ende des Füllrohres ist
so abzubiegen, daß die Flüssigkeit beim Füllen in annähernd wagrechter
Richtung austritt.

15. Am Kessel und an jedem Meßbehälter sind verläßliche Jnhalts-
anzeiger anzubringen.

16. Das Peilrohr ist mit einem gegen Oeffnen durch Unberufene
gesicherten Verschluß zu versehen. Die Entnahme von Flüssigkeit durch
das Peilrohr oder bei geöffnetem Peilrohr ist verboten.

17. Der Peilrohrschächt ist bis zur Verschlußkappemit Erde anzu¬
füllen und mit einem genügend starken Deckel abzuschtießen.

18. Die Meßpumpe muß standsicher, abschließbar und behördlich
geeicht sein.

19. Bet Verwendung einer elektromotorischenPumpe ist die elek¬
trische Anlage gegen die Lagerstelle, der Elektromotor auch gegen die Pumpe
vollkommen zu sichern und vor ihrer Benützung behördlich überprüfen zu
lasten. Die Pumpe ist derart einzurichten, daß sie abgestellt wird, che der
Füllbehälter überläuft . Für die unschädliche Entfernung etwa ausgeflogener
oder verschütteter Flüssigkettsmengen ist vorzusorgen, soferne nicht schon
durch die Einrichtung der Abfüllvorrichtung das unbeabsichtigte Ausfließen
größerer Benzinmengen verhindert erscheint.

20. Es dürfen nur genügend starke, benzinfeste Leitungen aus Metall
oder benztnfcste Schläuche, außen und innen mit Metalldräht n veriehen,
mit luftdichten Anschlußschrauben verwendet werden. Die Schläuche sind
nach jeder Benützung sorgfältig zu entleeren, zu verwahren und stets in
betriebssicheremZustand, insbesondere elektrizitätsleitend, zu erhalten.

Beim Füllen und Zapfen mäßen die Schläuche lustdicht und sorg¬
fältig angeschraubt sein, damit nicht durch das strömende Benzin ein
Ansaugen von Luft in die Rohrleitung erfolgen kann.

21. Zur künstlichen Beleuchtung der Anlage darf nur eine Sicher-
heitsbekeuchtung verwendet werden. Als Notbehelf ist eine elektrische
Sicherheitslampe bereitzuhalten.
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22. Zur Erwärmung des Zapfraumes darf nur eine besonders
gesicherte Heizvorrichrung verwendet werden. Die Luftzufuhr zur Heizanlage
darf nicht aus dem Zapsraum erfolgen.

23. In der Nähe der Anlage ist das Rauchverbot und das Verbot
des Gebrauches von offmem Feuer und Licht deutlich sichtbar und haltbar
anzubriugen und strengstens einzuhalten.

24. Bei der Anlage ist für erste Löschzwecke eine genügende Menge
Sand mit einer Wurfjchaufel bereitzuhaltsn. Bei großen Lagerungen ist
erforderlichenfalls eine Schaumlöschanlage bewährter Art anzuordnen.

23. Das Benzin darf nur in den von der Behörde vorgeschriebenen
Behältern und in der zugelassenen Höchstmenge zugeführt werden und ist
unverzüglich »ach Ueberuahme abzufüllen. Die leer:» Fässer sind sorgfältig
zu verschrauben, gesichert zu lagern und ehestens abzuführen.

26. Beim Füllen und Zapfen dürfen nur explosionssichere, elektri-
zitätslcitende, geerdete Benzinbehälter verwendet werden.

27. Die Anlage ist vor der Zuschüttung nach rechtzeitiger Verstän¬
digung der Behörde einer Druckprobe mit 0'5 Atmosphären Ueberdruck zu
unterziehen; diese Druckprobe ist nach größeren Reparaturen , mindestens
aber nach je drei Jahren zu wiederholen.

Bei der alle drei Jahre zu wiederholenden Erprobung , hat eine
Freilegung des Behälters nur dann zu erfolgen, wenn sich bei der Vor¬
nahme der Druckprobe Undichtigkeiten ergeben. Die Erdung der Anlage
und ihre Leitfähigkeit für Elektrizität, ferner die Funkendurchschlag¬
sicherungen sind jedes Jahr und nur im Sommer zu überprüfen. Das
Ergebnis dieser Ueberprüfung und der Name des verantwortlichen Wärters
sind in ein Vormerkbuch einzutragcn. das zu verwahren und für die Behörde
bcreitzuhalten ist. Schadharre Anlagen sind bis zu ihrer Instandsetzung
gesperrt zu halten. Die Erdung der Anlage und ihre Leitfähigkeit für
Elektrizität sind derart zu überprüfen, daß jede Funkenbildung vermieden
wird.

29. Die Anlaoe darf nur von verläßlichen mindestens 16 Jahre
alten , mit der Einrichtung und Wirkungsweise vollkommen Vertrauten
bedient werden.

29. Reparaturen , ReinigungZardeiten und Untersuchungen dürfen
nur von einem mit den hiebei in Betracht kommenden Gefahren vertrauten
Fachmanne vorgenommen weraen.

30. Vor dem Besteigen des unterirdischen Lagerbehälters ist dieser
sowie die oberhalb befindliche Grube vollkommen zu durchlüften. Bei den
allenfalls hiezu verwendeten Geräten muß Funkenbildung oder gefährliche
Erwärmung sicher vermieden werden können.

31. Die Durchlüftung hat derart zu erfolgen, daß auch die tiefsten
Stellen des Lagerbrharters zuvcrläßtich soweit gasfrei werden, daß eine Be¬
hinderung der Atmung ausgeschlossen ist.

32. Beim Einsteigen in den Benzinbehälter ist ein behördlich als
geeignet befundenes Atemschutzgerät zu verwenden. Solange sich jemand
tm ^ eyäOer ausiMt, mup ern anderer b r̂eltsteye», der aus ein gegebenes
Zeichen oder bei Eintritt eines Unfalles für eine rechtzeitige Herausbeför¬
derung des Eiugcsucgenen sorgt.

33. Arbeiten unter Zuhilfenahme von Feuer , Licht oder Wärme
oder bei denen funken entstehen tonnen, zum Bespiel Feilen , Bohren,
Meißeln, Hämmern und dergleichen, dürfen nur an zerlegten und aus der
Lagergrube cntsernten Behältern vorgenommen werden. Zumindest sind
aber diese Behälter in ausgebautem Zustande durch längere Zeit freiem
Luftdurchzuge auszusetzen.

34. Für die Errichtung einer solchen Anlage ist die bau- und bei
gewerblichen Anlagen auch die gewerbebehordliche Genehmigung erforderlich.

35. Eine grundsätzlicheAbweichung von der beschriebenen Form ist
ohne behördliche Zustimmung unzulässig.

36. Nach Maßgabe der Erfahrung mit dieser Lagerungsart behält
sich die Behörde die Stellung weiterer Bedingungen, die Aenderung und
allenfalls auch die Zurücknahme dieser Zulässigteitserklärung vor.

Hiedurch wird der Anwendung der Bestimmungen der Ministerial-
verordnung vom 23. Jänner 1901, R .-G.-Bl . Nr . 12 (Mineralölverordnung)
in jedem einzelnen Falle nicht oorgegrifsen.

Beschreibung.
Der zur Aufnahme der Lagerflüssigkeit dienende unterirdische

Kessel 1, der bei ungünstigem Untergrund oder bei örtlichen Verhältnissen,
die eine erhöhte Vorsicht erheischen, in einer betonierten, undurchlässigen
Grube standsicher verlegt wird, ist aus Schweiß- oder Flußeisenblech in
einer den äußeren und inneren Druckverhältnissen entsprechenden Stärke,
jedoch nie unter 5 mm, gas- und benzindicht geschweißt odeer genietet
hergcstellt. Er besitzt oben am Mantel einen Dom 2, der mit einem schmiede¬
eisernen, verschraubten Deckel gasdicht abgeschlossen ist. Dieser Deckel trägt
hauptsächlich die Rohranschlüsse, die andernfalls nach Bedarf an Anschluß¬
flanschen am Mantel des Lagerbchälters angebracht sind.

Der Kessel wird 1 m tief in die Erde verlegt und gegen Rostbildung
init einer genügend starken äußeren rostficheren Verkleidung versehen.

Das Benzin wird durch die Pumpe 3 aus dem Kegel entnommen.
Diese Pumpe ist entweder für den Handbetrieb (Abb. 1 und Abb. 3) oder,
falls eine größere Leistungsfähigkeit in Betracht kommt, auch für den
Antrieb durch einen ent,prechend gesicherten Elektromotor 3u (Abb. 2), der
abgestcllt wird, ehe der Füllbehälter überläuft , eingerichtet (z. B . Druck¬
knopfschaltung).
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Die vom Kessel zur Pumpe führende äußere Saugleitung 4 ist mit
einem Ventil 5 versehen, durch das die Pumpe jederzeit gegen Unberufene
gesperrt werden kann.

Sämtliche Rohrleitungen und Anschlüsse sind versichert, und zwar:
и) mit Kiestopf-^ lünigkeitsverschlügen 6:

die Saugleuung 4 und
die Entteerungswitung 9 (Wasscrzapfleitung), die bis zum Boden
des Bchatlers reicht und am ovcrcn Ende mit einer piombierdaren
Verschrauvung 1t) ver;ehen ist. Bei Anlagen mit weniger als
5000 Liter Inhalt ist sie entbehrlich;

к) mit Klestop,en ohne Ftützigteirsverschluß 6 a:
die Fuuettung 7, deren oberes Ende mit einer plombierbaren
Perjchrauoung 8 ver,ehen ist;

e) mit niespcherungen 11:
die Luitungslettung 12, die je eine Kiessicherung außen am
Bchältcrdom und au ihrem äußeren freien Ende tragt;

ei) mit Lavtzchen Netzen 1s:
das Pellrohr 13 tAvb. 9), das zur Feststellung des Flüssigkeits¬
standes im Behälter dient.
Es besteht aus einem im Innern des Behälters angeordneten,
oben gelochten Rohr 14, das am oberen und unteren Ende die
Davijchen Netze 1s trägt und aus einem äußeren, mit dem
Rohr 14 und dem Dom fest verbundenen Rohr, das an seinem
oberen Ende mit einer pwmbicrvaren Ver,chraubung 16 ver¬
sichert ist. Fm Innern des Peilrohres ist ein Peilstab enlhalten.
der nur in einem ganz genau pagenden Schlitz der kerichrauoung
16 auf- und abwärts bewegt werden tan», aber niemals völlig
aus dem Peilrohr herausgehoben werden lann.
Hiedurch und durch die Hainichen Netze ist eine doppelte Siche¬
rung erreicht.
Statt des Peilrohres kann auch ei» Standanzeiger (Abb. 8,
Nr . 17) mit einem sicher gesuhlten und mit der Kegelwand
leitend verbundenen Schwimmer 18 Vorzeichen werden.
Das Meßband 19 wird in einem mit einer Meßbandsicherung20
(Abb. 4) versehenen Rohr geführt.

Um die entnommene Benzinmenge genau zu messen, werden, wenn
es die örtlichen Verhältnisse zutage», Meßgefäße 30 oder Meßpumpen
angeordnet.

Das vollständig geschloffene Meßgefäß 30 (Abb. 3) ist an die
Druckleitung 31 der Pumpe ange>chlogen. Um die Flüffigkeitsmenge im
Behälter >clbsttätig genau zu begrenzen, ist ein Schwimmeravichluß oder
eine Ueberlausteitung 32 angebracht, die in die Fülleitung 7 mündet, durch
welche die üderschüßige Flußigtcit in den Kegel zurückfließt. Die beim
Füllen des Behälters verdrängte Lust strömt durch die Lüftungsleitung 12
ins Freie . Die Flüglgteitsentnahme aus dem Meßbehälter erfolgt durch
einen mit dem Anschluß 28 verbundenen Schlauch.

Bei Ruhestellung des Hahnes 33 wird eine Verbindung des Meß¬
gefäßes 30 mit der Leitung 29 hergestellt, so daß das Meßgefäß in Ruhe¬
stellung sich von selbst in den Ke^el entleert.

Die Mehpumpe ist behördlich geeicht.
An die Saugleitung können durch Abzweigungen auch mehrere

Kessel angeschlossen werden. Jede Zweigleitung besitzt vor ihrer Einmün¬
dung ein Ventil zum An- und Abschalten.

Sicherheitseinrichtungen gegen Zündung.
Zur Verhinderung einer Zündung der Lagerung von außen, z. B.

durch Zeinen Brand , ober vön innen durch chemische Wirkungen oder
elektrische Entladungen , werden außer der Beschüttung nachstehende Sicher-
hcitseinrichtungen vorgesehen:

1. Sämtliche Rohrleitungen und Oeffnungen des Kessels werden
mit den vorstehend angeführten, vom TechnologischenGewerbemuseum in
Wien überprüften Sicherungen versehen, von denen jede als ausreichend
explosionshemmendangesehen werden kann.

Die Kiestopfsichcrungmit Flüffigkeitsverschluß (Abb. 5).
besteht aus einem schmiedeeisernenTopf, der unten mit einem kegel¬
förmigen, angeschweißten Deckel mit Rohransatz, oben mit einem aufschraub-
baren, mit Rohransatz versehenen Deckel verschlossen ist. Der untere Rohr¬
ansatz setzt sich nach innen fort und endigt etwa im unteren Drittel des
Topfes, lieber das Rohrende ist eine eiserne Kappe gestülpt und mit
Slisten in einer gewitzen Entfernung vom Rohr festgehalten. Zwischen
jedem Deckel und dem Tops befindet sich ein kreisrundes Metallsicb; der
durch diese Siebe abgeschlossene Raum ist mit Kies gefüllt. Die Schütthöhe
des Kieses beträgt 225 mm. Dadurch, daß die ablaufende Flüssigkeit stets
bis zum oberen Rande des Auslausrohres stehen bleibt, wird ein Flüssig-
keitsverschluß gebildet; die Kiesschichte, durch welche die Flüssigkeit strömen
muß, würde aber auch allein genügen, um einen Funkendurchschlag zu
verhindern.

Wild der Flüffigkeitsverschluß weggelaffen, so verbleibt die gewöhn¬
liche, bereits vielfach in Verwendung stehende

Kiestopfsichcrung ohne Flüffigkeitsverschluß (Abb. 6),
deren Erprobung gezeigt hat, daß der Explosionsfunke nur bis zum
Metallnetz läuft und dort erlischt.

OU.F -AU.6
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Ganz ähnlich ist die
Kiessicherung (Abb. 7),

bei der statt des topfarlig verbreiteten Rohres ein gewLhnllckies Rohrstück
angeordnet wird.

2. Um ein Abfließen etwa entstehender elektrischer Ströme zu
ermöglichen, sind sämtliche Rohrleitungen des Kestels mittels eiserner
Ketten 21 mit dem Kegelbodcn verbunden, der Kegel selbst durch die
Platte 22 und das Kabel 23 geerdet und auch die Schläuche leitend
eingerichtet.

3. Das untere Ende des nahezu bis zum Kesselbodenreichenden
Jüllrohres 7 ist so abgebogen, daß die Flüssigkeit ruhig in annähernd wag¬
rechter Richtung austritt , so daß ein Zerchritzen und dadurch die Ausladung
mit Elektrizität verhindert wird. Im Kegel sind Flächen, auf denen sich
etwa katalytisch wirtende Stofse ablagern tonnten, vermieden.

Elektromotore und Schattungen sind funkensicher eingerichtet.

Ruhezustand.
Die Anlage ist im Ruhezustand vollkommen gesichert. Es befindet

sich kein Benzin oberhalb des Kegels. Die Verschlußkappen8, 10 und 16
sind luftdicht aufgeschraubt.

Füllung des Kessels.
Um den Lagerbchälter 1 aus Fässern 24 zu füllen, wird in das

Spundloch ein mit einer Kiessicherung 11 versehener Faßanschluß dicht
eingejchraubt. Durch eine Luftpumpe 25 wird im Faß 24 ein Ueberdruck
und damit eine Hebewirkung erzeugt, so daß das Benzin selbsttätig in
den Kegel abfließt. Das Faß ist während der Abfüllung mit der Erde
durch einen Eiseurost 26, auf den es aufliegt, leitend verbunden, so daß
etwa entstehende Ausladungen abgeleitet werden. Nach beendeter Abfüllung
wird der Faßanschiuß entfernt, das Spundloch dicht verschraubt und die
Verschlußkappe8 aufgesetzt.

Dankwagen werden geerdet und durch einen beweglichen Schlauch
mit der Fülleitung verbunden. Das Benzin läuft vermöge seines natürlichen
Gefälles in den Behälter.

Zapfen.
Zum Zwecke des Zapfens wird der Verschluß 8 luftdicht angeschraubt,

der Zapfschlauch 27 am Anschluß 28 angebracht und die Pumpe in Tätigkeit
gesetzt, wodurch Benzin nach Bedarf gefördert wird ;, zur Regelung der
Auslaufgeichwindigkeit dient ein Hahn am freien Ende des Zapfschlauches.
Das nach dem Zapfen im Schlauch etwa noch verbleibende Benzin wird
durch Heben des Schlauches in den Kessel zurückgeleitet.

Lebensmittelverkehr.
Marktbericht über die Woche vom 8. bis 14. April 1929.
Zufuhren : Gemüse und Grünwaren 20 .362 <i (— 1846 ) , Kar¬

toffeln 9019 <i (— 71) , Obst 6049 cz (-f- 432 ), Agrumen 8899 <1
(-s- 1359 ), Butter 245'4 <i (-f- 96 ) , Eier 2,141 .600 Stück
(Z- 106.400 ) .

Auf dem Rindermarkte waren im Vergleiche zur Vorwoche um
556 Stück Rinder mehr aufgetrieben. Es notierten : Inländische
Ochsen 110 bis 190 x , ungarische 110 bis 119 ss, rumänische 117
bis 185 § , jugoslavische 11a 138 bis 154 A, lila 117 bis 132 K,
tschechoslowakische la 175 bis 190 A, 11a 150 bis 160 A, Stiere
115 bis 148 K, Kühe 100 bis 140 § , Büffel 85 s , Beinlvieh 70
bis 100 x . Auf dem Jung - und Stechviehmarkte notierten: Lebende

81kimnüll8lnk Karl kenkM
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Kälber 1a 240 bis 260 § , Ila 200 bis 210 A, Kälber ausgeweidct
220 bis 310 A, Fleischschweine 250 bis 300 A, Fettschweine 295
bis 310 § , Lämmer ungarische la 320 bis 330 § , Ila 300 bis 310 A,
inländische 180 bis 300 A, Schafe im Fell 120 bis 220 A, ohne Fell
la 200 bis 240 K, Ila 150 bis 170 A, Kitze 180 bis 300 § , Ziegen
lila 80 bis 140 ss. Auf dem Schweinemarkte notierten : Lebende
Fleischschweine 215 bis 265 A, Fettschweine 235 bis 265 A.

Großmarkthalle, Abteilung für Fleischwaren : Per Bahn sind
insgesamt 81 Waggons mit 488 '5 Tonnen eingelangt, somit um
18 Waggons mit 110'3 Tonnen mehr als in der Vorwoche. Auch die
Zufuhren per Achse vom flachen Lande waren in dieser Woche bei
allen Fleischsorten größer als in der Vorwoche. Im Kleinhandel
notierte gegen die Vorwoche teurer: Abgezogenes Schweinefleisch um
20 A (280 bis 480 ), Jungschweinefleisch um 20 § (280 bis 420 ) ,
Speck um 10 A (280 bis 360 ), Filz um 20 A (320 bis 400 ) . Der
Geflügelmarkt war diese Woche nur sehr schwach besucht, steirische
Poulards notierten bis 50 § per Kilogramm teurer. Der Wildbret¬
markt blieb belanglos.

Baubewegung
vom 17. bis 19. April  1929.

Gesuche um Baubewilligungen.
Neubauten.

10. Bezirk:  Wohnhaus , Triester Straße —Unter-Meidlinger Straße , von
der Gemeinde Wien, Bauführer M.Abt. 15 a (7065).

12. Bezirk:  Voll - u. Schwimmbad, Arndtstraße—Grieshofgajse—Nieder-
hofstraße, von dem Pfannhchen Mineral - und Schwefel¬
bad, Bauführer Karl Niel, Bm . (1353).

13. Bezirk:  Wohnhaus , Auhosstraße—Bosjigasse—Premreinergasse, von
der Gemeinde Wien, Bauführer M.Abt. 15 a (7234).

19. Bezirk:  Einfamilienhaus , Blaasstraße , Einl .-Z . 541, Ober-Döbling,
von Marie Satzger, Bauführer Hugo Schuster, Bm . (1739).

Verschiedene Bauten.
1. Bezirk:  Kanalauswechslung , Bösendorferstraße 9, von Dr . Paul

Pauls -Höften, Bauführer Viktor Schwadron, Bm . (7470).
2. Bezirk:  Glasveranda , Prater 38, von Karl Bolek, Bauführer I.

Novaks Witwe und E . Czermak, Bm. (7218).
„ „ Kanal, Im Werd 17, von Franz Täuber , Bauführer Rudolf

Göd, Bm. (7271).
„ „ Garage, Böcklinstraße 70, von Karl und Therese Chrenka,

Bauführer LH. Fusek, Bm . (7443).
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3. Bezirk:  Schuppen , Lechnerstraße 4, von der Milchindustrie A.-G.,
Bauführer Ing . Karl Stigler L A. Raus Nachfolger
Bügler L Jakob , Bm. (7270).

„ „ Trockenanlage, Schimmelgasse 6, von Franz Grubners
Witwe, Bauführer Julius Hirnschrodt, Bm. (7463).

4. Bezirk:  Magazin , Wiedner Hauptstraße 42, von Dr . G. Schwab,
Bauführer Ing . Paul Hoppe, Bm. (7269).

„ „ Benzinlager, Belvederegaffe 19, von Friederike Wuich und
Valerie Redltch-Redensbruck, Bauführer Erwin Michalup,
Bm. (7292).

5. Bezirk:  Benzinzapfstelle, Margaretengürtel — Arbeitergasse, von
Everth L Komp., Bauführer H. Zusag, Bm. (7213).

7. Bezirk:  Benzinanlagc , Burggaffe 107, von Franz Popp und Rosalie
Leih, Bauführer Ing . Hans Hajek, Bm . (7486).

8. Bezirk:  Kanalauswechslung , Lerchengasse 14, von Robert Wald¬
häusel, Bauführer Ferd . Dehm L Olbrichts Nachfolger,
Bm. (7305).

12. Bezirk:  Werkstättcnzubau, Eichenstraßc 10, von Rosa Szöts , Bau¬
führer Klupp L Komp., Bm. (1272).

„ „ Zubau , Meidlinger Hauptstraße 69. von Gustav Winternitz,
Bauführer Viktor Kronsteiner, Bm. (1693).

„ „ Nohrkanal. Bicdermannoasse 6, von Marie Rozehnal, Bau¬
führer Gustav Endl , Bm. (1743).

13. Bezirk:  Verkaufshütte , Stadtbahnhaltestclle Hietzing, von Leopold
Schwaiger, Bauführer Friedrich Deiml. Zm. (7235).

„ „ Tuberkulosenpavillon, Lainz, Bauführer M.Abt. 23 (7236).
„ „ Schulkino, Speisinger Straße 105. vom Taubstummen¬

institut . Bauführer Josef Weibisch, Bm. (7349).
17. Bezirk:  Montagehalle , Lidloaffe, Kat.-Parz . 1512, von der M.Abt. 30,

Bauführer Pittel L Brausewetter, Bm. (7340).
19. Bezirk:  Gartenhöuschen , Eobenzlaaffe 80, von Hermann Schneider,

Bauführer G. A. Watß. Bm. (1832).
„ „ Benzinzapfstelle. Heiligenstädter Straße 52. von Emanuel

Hiermaier. Bauführer Johann Deimel. Bm. (19041.
„ „ Badehütte. Kuchelauer Hafenstraße, von Karl Skorpil, Bau¬

führer Franz Horak. Zm. (1910).
„ „ Sportplatz und Schutzhaus, Gspöttgraben, vom „Askö",

Bauführer „Grundstein" (1917).
20. Bezirk:  Kanal . Dammstraße 27. von der Ersten Wiener Dampf-

WäschereiA. Weiner. Bauführer Ing . R . Beck. Bm. (7228).
„ „ Autoaaraac . Bänerlegalle 3, von Rosa Rauch, Bau¬

führer Albert Kittel, Bm. (7401).
Adaptierungen.

1. Bezirk:  Krugerstraße 17. Ing . R . Beck, Bm. (7227).
2. Bezirk:  Obere Donanstraße 17. Johann Beber. Bm. (7485).
4. Bezirk:  Sckn' nburpstraße 27, Detoma L Swittalek , Bm. (7206).
„ „ Kolsckntzkboaffe 30. Ino . Franz Gutmann , Bm. (7248).
5. Bezirk: -kmuslabgalle 9. Karl Müller . Bm. /7304).
„ „ Scbönbrunner Straße 77. Jul . Hirnschrodt. Bm. (7306).
6. Bezirk:  Kasernenoalle 20, Ing . E . Schwerdtner? Bm. (7462).
„ „ Königseggaffe 10, Mautner L Rothmüller . Bm. (7488).
7. Bezirk:  Hermannaalle 28. Franz Main . Bm. Z7233).
„ „ Rurooalle 100a, Fritz Loida, Bm. (7307).
8. Bezirk:  Piaristenaallc 7. Sckiottenberaer L Kietreiber, Bm. (7263).

10. Bezirk:  Senefeldcroaffe 7, Julius Steslicek. Bm. /4864).
„ „ Gndrunstrake 25. Wenzel Gölis , Bm. (4957).
„ „ Neilreickioâe 52. Kliment L Hava, Bm. (5135).
„ „ Quellenstraße 203, Fritz Zackarias, Bm. (5136).

16. Bezirk:  Wichtelgaffe 17/19, Josef Schwarz, Arch. (4295).
Renovierungen.

3. Bezirk:  Große Sperlgaffe 40, Arch. Franz Janouschek, Bm. (7308).

5. Bezirk:  Spengergaffe 31, Bauuntcrnehmung A. Sterba L Pahl
(7281).

7. Bezirk:  Seidengasse 34, A. Schützenbergers Witwe L H. Thiel, Bm.
(7285).

„ „ Burggaffe 122a, Johann Madl, Bm. (7494).
8. Bezirk:  Lerchenfeldcr Straße 60, Anton Wögerbaner, Mm. (7495).
9. Bezirk:  Wasagaffe 24, Franz Pölz , Bm. (7255).
„ „ Lustkandlgaffe13, Wilhelm Zeehs Witwe, Bm. (7311).

19. Bezirk:  Sieveringer Straße 97, Otto Fischer, Bm. (942).
„ „ Döblinger Hauptstraße 33, Lechner L Komp., Bm. (1174).

Gesuche um Bekanntgabe , beziehungsweise Aussteckung von Baulinien
und Höhenlagen wurden überreicht:

2. Bezirk:  Tandelmarktgassc 14, von der M.Abt. 15 l> (7289).
3. Bezirk:  Rennweg 31, von den Ordensfrauen vom heil. Herzen Jesu

(7441).
10. Bezirk:  Windtenstraßc —Triester Straße , von der städtischen Bau¬

leitung (1700).
„ „ Hasengasse 12. von Habermann (1682).
„ „ Laxenburger Straße , Ecke Gudrunstraße, von Viktor Weixler,

Ziv .-Arch. (1830).
„ „ Windtenstraße, von der städtischen Bauleitung (1865).

12. Bezirk:  Koppreitergasse—Ruckergaffe, von der Gemeinde Wien,
M.Abt. 15a (1691).

19. Bezirk:  Einl .-Z . 359, Kat.-Parz . 782, Unter-Sievering , von Johann
und Adolfine Will (1209).

„ „ Nnßberggalle. Einl .-Z . 805, Kat.-Parz . 810/7, Nußdorf, von
Arthur Müller (1190).

20. Bezirk:  Sachsenplatz 11, von Glaser L Kernstock(7484).

Arbeiten und Lieferungen.
Die Behelfe (Pläne , Profile , Ausmaße, Kostenanschläge, Bedingniffe

usw.) können, falls nicht etwas anderes angegeben ist. in der betreffenden
Magistratsbauabteilung während der gewöhnlichenAmtsstunden eingesehen
werden. — Die Bedingniffe können, insofern sie überhaupt verkäuflich sind,
bei der städtischen Hauptkaffe zu den festgesetzten Preisen bezogen werden.
— Die Anbote sind in der in den Bedingniffen vorgeschriebenen Form zu
überreichen. — Auf verspätet einlangende oder nicht vorschriftsmäßig ab-
gefaßtc Anbote wird keine Rücksicht genommen. — Der Gemeinde bleibt
die freie Auswahl unter den Bewerbern, aber auch die Ablehnung aller
Anbote gewahrt. — Nähere Auskünfte werden in der betreffenden Magi-
strätsabteilung erteilt.

Anbotauss chreibungen.
M .Abt . 15 n. 890.

Spenglerarbeiten
für den Wohnhausbau 2. Wehltstraße 305/9.

Anbotverhandlung am 29. April , V-9 Uhr , in der M Abt . 15 a,
1. Rathaus , Mezzanin , Tür 39.

M .Abt . 15 b, 924.

Schlosser (Beschlag )arbeiten
für den Wohnhausbau 19. Diemgasse.

Anbotverhandlung am 29. April , ^ 9 Uhr , in der M .Abt . 15 b.
1. Rathaus , Mezzanin , Tür 39.
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M.Abt. 15s . 905.

Erd-, Baumeister- und Eisenbetonarbeiten
für den Wohnhausbau 10. Angeligasse 78/80.

Anbotverhandlung am 29. April, 9 Uhr, in der M.Abt. 15 a,
1. Rathaus , Mezzanin, Tür 39.

M.Abt. 28, 1330.
Straßenumbautcn.

Voranschlag: 11. Simmeringer Hauptstraße: Erd- und Pfla-
steiungsarbeiten 5180 8 und Fuhiwerksleistungen370 8 ; 18. Antoni-
gasse: Erd- und Pflasterungsarbeiten 15.670 8 und Fuhrwerks¬
leistungen 1600 8 ; 18. Lacknergasse: Erd- und Pflasterungsarbeiten
7750 8 und Fuhrwerksleistungen 770 8-

Anbotverhandlung am 29. April, 10 Uhr, in der M.Abt. 28,
1. Rathaus , 3. Stiege, Hochparterre.

M.Abt. 34a, 487 1.

Bau einer 680 Millimeter-Zuleitung
für den 21. Bezirk zwischen Praterstern und Rcichsbrücke und von
150 und 300 Verteilungsrohrsträngen im 2. Bezirke zwischen
Ausstellungsstraße und Lassallestraße

Kostenanschlag(Tarifpreise 1912s: Erdarbeiten 60.455 97 k,
Baumeisterarbeiten 35.598-56 X, Maschinistenarbeiten 22.885 26 k,
Würfelpflastcrerarbeiten(Tarifpreis 1926) 4834 50 8-

Anbotverhandlung am 30. April, 9 Uhr, in der M.Abt. 34 a,
6. Grabnergasse 6, 1. Stock, Tür 27.

M.Abt. 15b, 926.

Schlossers Beschlag)arbeiten
für den Wohnhausbau 19. Prälatenkreuzgasse.

Anbotverhandlung am 3. Mai, 9 Uhr, in der M.Abt. 15 b,
I . Rathaus , Mezzanin, Tür 39.

M.Abt. 3l , 200.

Umbau des Hauptunratskanales
in der Radetzkystraßevon der Hinteren Zollamtsstraße bis zum

Radetzkyplatz im 3. Bezirke.
Kostenanschlag(Tarifpreise 1912) : Erd- und Baumeisterarbcitcn

II .506 X. Pflastererarbeiten 335 X-
Anbotverhandlung am 6. Mai, 10 Uhr, in der M.Abt. 31,

7. Hermanngaffe 24/28, 2. Stiege, 2.. Stock.
Kalendarium.

Die in Klammern beigesetzte Zahl bezeichnet jenes Heft des Amts¬
blattes, in dem die Anbotausschreibung ausführlich enthalten ist.
22. April, V,9 Uhr. (M Abt. 15 b.) Schlosser(Beschlag)arbciten für

den Wohnhausbau 16. Paletzgasse 15—19 «Heft 30).
22. April. Schlofferarbeiten für den Wohnhausbau 10. Reichenbach¬

gaffe. (M.Abt. 15u ) b/,9 Uhr Schlosser(Bejchlag)arbeiten, 9 Uhr
Schloffer(Gewichts«arbeiten (Heft 30).

23. April, 9 Uhr. (M.Abt. 40.) Lieferung von Sand für den
städtischen Wohnhausbau 21. Anton Störck - Gaffe (zirka
22 Wohnungen) (Heft 50).

23. April, 10 Uhr. «M.Abt. 28.l Straßenherstellungen (Heft 30).
24. April Wohnhausbau 10. Gudrunstraße. (M.Abt 27 b.« 9 Uhr

Gas - und Wafferleitungsinstallation, 18 Uhr elektrische Installa¬
tion (Heft 30)

25. April, 9 Uhr. (M.Abt. 15 b.) Erd-, Baumeister- und Eisen¬
betonarbeiten für den Wohnhausbau 21. Mautner -Marlhof
Gasse «Heft 3l ).

25. April, '/<10 Uhr. (MAbt . 15 a.) Zimmermannsarbeiten für
den Wohnhausbau 12. Hohenbergstraße, II. Teil (Heft 3l ).

25. April , 10 Uhr. (M.Abt. 26 ) Baumeisterarbciten für das
städtische Versorgunzshaus Baumgarten 13. Hütteldorfer
Straße 188 (Heft 31) .

26. April Viktualienhalle im 3 Bezirke Jnvalidenstraße (M.Abt. 23.)"
9 Uhr , Baumeister- und Gerüstarbciten, 10 Uhi Anstreicher¬
arbeiten (Heft 31).

26. April. 10 Uhr. (M.Abt. 31.) Neubau von Hauptunratskanälen
in der Vorgartenstraße von der Sturgasse bis zur unbe¬
nannten Gaffe, in der unbenanten Gaffe von der Vorgarten-
straße gegen die Engerthstraße und >n der Engerlhstraße von
der Sturgasse bis zur unbenannten Gasse im 2. Bezirke«Heft 30).

26. April, 1411 Uhr. (M.Abt. 31.) Neubau eines Hauptunrats¬
kanales in der Pernerstorfergasse von der Hausergaffe gegen
die Leimäckergaffe im 10. Bezirke (Heft 30).

29. April, V-9 Uhr. (M.Abt. 15 a ) Spenglerarbeiten für den Wohn¬
hausbau 2. Wehlistraße 305/9 (Heft 32).

29. April, °/,9 Uhr. (M.Abt. 15b ) Schlaffer(Beschlag)arbeiten für
den Wohnhausbau 19. Diemgaffe (Heft 32).

29. April, 9 Uhr (M.Abt. 15a .) Erd-, Baumeister- und Eisenbeton-
arbetten für den Wohnhausbau 10. Angeligaße 78/80 (Heft 32).

29. April, 10 Uhr. (M.Abt. 28.) Straßenumbauten im 11. und
18. Bezirke (Heft 32).

30. April, 9 Uhr. (M Abt. 34 a.) Erd-, Baumeister- und Maschinisten¬
arbeiten für den Bau einer 600^/m Zuleitung für den 2r . Be¬
zirk zwischen Pra .erstern und Reichsbrücke und von 150 und
300">/m Vccteilungsrohrsträngen im 2. Bezirke zwischen Aus¬
stellungsstraße und Lassallestraße(Heft 32).

2. Mai, 10 Uhr. (M.Abt. 31.) Umbau des Hauptunratskanales
in der Erlachgaffe zwischen der Favoritenstraße und Wieland¬
gaffe im 10. Bezirke (Heft 29) .

3. Mai, 9 Uhr . (M.Abt. 15 a ) Schloffer(Beschlag)arbeiten für den
Wohnhausbau 19. Prälatenkrcuzgaffe (Heft 32).

6. Mai , 10 Uhr. (MAbt . 31.) Umbau des Hauptunratskanales in
der Radetzkystraße von der Hinteren Zollamtsstcaße bis zum
Radetzkvplatz im 3. Bezirke (Heft 32).

Ergebnisse.
Die mit *) bezeichnten Anbote sind sämtlich noch nicht durch¬

gerechnet, daher sind die Preise nicht endgültig.
Sandlicferungcn für städtische Wohnhausbauten.

Anbotverhandlung am 9. April.
Es ofseriertcn in Schilling für 12. Neuwallgasse  4 (a -

Betonsand, b — Pflasterersand, o — Deckcnsand, <1 — Mauersand, resch,
v — Mauersand, weich, l --- Wellsand, x — Ziegeldeckersand, b -
Putzsand, Ir - doppelt geworfen): Wiener Baustoffe-A.-G. a 10-10, K 12-70,
k 20, 8 20, k 15; S . Köhler s. 10-30, b 12-50, o 14-50, g 20; Hietzinger
Sandwerke a 10-63, b 11-66, o 11-86, cl 10'86, s 8-98, k 11-10, 8 14-16,
>» 12-46, Ir 12-26; I . L M. Scheibl -r 10-90, b 11-90, o 12-80, ü 11-90,
s 11-10, k 14-50, 8 16, b 13-50, Ir 14-20; (a 7-10, b 8-10, o 9, <1 8-40,
s 7-60, k 11, A 12-50, b 10, Ir 10-40); L. Großmann s. 9-96, b 11-28,
o 11-58; A 14-41, I> 12-82, Ir 12-07; F . Riha a 10, b 11, o 12, ck 11-50,
o 11, k 14-70, A 15-10, b 12-60, Ir 13-10; E. Pollitzer a 10-20, b 10-40,
o 11, ä 9-40, e 8-10, k 11-30, 8 14-30, k 10-70, Ir 11-20; M. Geyer
u 12, b 13, <- 13-AO, ck 13, 8 17-30, b 14-70, Ir 15-20; Josef Hans
-r 10, b 10-95, o 11-50, ck 1050 , k 12'20, 8 13-90, b 12'80, Ir 12-50:
F . Zuliany a 12, b 13-20, o 13-90, 1 16-50, Ir 15-30; Oesterreichischc
Quarzsandindustrieo 10-88, k 11-38; L. Twaruscheka 11-95, d 12-65,
.1 12-65, v 11-95, 1 16-88, 8 16'78, b 13-12, Ir 13-35; Ing . H. Strauch
a 12, b 12-90, o 13-70, cl 13, 8 17-20, b 14-70, Ir 15-10; Vereinigter
Sandbetrieb a 10-10, b 10'80. o 11-20, ä 10'30, o 9-70, k 11-70, 8 13-80,
b 11-90, Ir 11-70; Vogel L Mally s 11-90; I . Ecker Anbot formwidrig;
K. L F . Riegelbauer d 12-80, o 13-70, ä 13, o 11-30, Ir 15-10;

für 12. Neuwallgasse  12 : Josef Hans a 10, b 10-95,
« 11-50, ck 10-50, k 12-20, 8 1390 , b 12-80, Ir 12-50; L. Twaruschek
u 11-95. b 12 65, a 12-65, s 11-95, k 16-88, 8 16'78. b 13-12, Ir 13-35;
I . L M. Scheibl s. 10-90, b 11-90, o 12'80, ä 11-90, s 11-10, k 14-50,
8 16, b 13-50, Ir 14-20; (a 7'10, b 8'10, o 9, ä 8-40, s 7'60, k 11,
8 12-50, k 10, k 10-40); Ing . H. Strauch a 12, b 12-90, o 13-70, <1 13,
8 17-20, b 14-70, Ir 15-10: Vogel L Mally s 11-90; S . Köhler a 10-30.
b 12-50. o 14-50, 8 20; Marie Geher a 11-50. b 12-50, o 13, (I 12-50,
8 17-10, b 13-70, Ir 1510 ; E. Pollitzer a 10-20. b 10-40, o 11, <19-40,
a 8-10, 1 11-30, 8 14-30. b 10-70, Ir 11-20: Oesterreichische Quarzsand¬
industrie s 10-88, 1 11-38; Vereinigter Sandbetrieb a 10-10, b 10 80,
o 11-20. ck 10-30, s 9-70, k 11-70, 8 13'80, k 1190 , Ir 11-70; Wiener
Baustofse-A.-G. a 10-10. d 12-70. 1 20. 8 20, Ir 15; Hietzinger Sand¬
werke a 10-63. b 11-66, o 11-86, ck 10 86, s 8-98, k 11-10, 8 1416,
k 12-46, Ir 12-26; L. Großmann a 9-96, b 11-18, o 11-58, 8 1441,
b 12-82, Ir 12-07;
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für 10. Puchsbaumgasse : Josef Hans a 9-20, b 10-15,
0 10-70, <l 9-70, 1 11-70, g 13-10, K 12, k 11-70; Jug . Max Ncsek
a 11-45, k 12-70, o 13-60, g 17-10, k 14-90, I< 15; Marie Schneider
tz 8-20, l 8-90; Leopold Twaruschek » 11-45, 6 12-15, 6 12-15, v 11-45,
1 16-88, ss 16-78, I, 12-65, b 12-85; I . L M. Scheibl a 10-30, d 11-30,
o 12-20; <1 10-90, s 9-80, 1 13-50, g 14, I, 12-50, k 13-60; (a 7-10,
6 8-10, o 9, <1 8-40, s 7-60, k 11, g 12-50, l> 10, Ie 10-40); Ing . H.
Strauch a 9-75, d 10-70, o 11-70, 0 10-20, e 8-70, 1 11-70, g >3,
k 12-60, Ic 12-70; Vogel L Mally s 8-80; Josef Ecker Anbot form-
widrig; E . Pollitzer a 9-50, 6 9-80, o 11, ck9-10; e 7-50, k 11, g 13-10,
I> 10-70, Ic 11-20; Schuster L Schaumbergcr Anbot formwidrig; Ver¬
einigte Sand - und Schotterbetriebe Breitenlce u 9-90, 6 10-80, a 11-20,
<i 10-30, o 9-70, t 11-70, g 13-80, k 11-90, Ic 11-70; Wiener Baustoffe-
A.-G. a 8-90, b 11-50, t 18-80, g 18-80, ie 13-80; Hietzinger Sand¬
werke a 10-63, b 11-66. o 11-86, «1 10-86, e 8'48, k 10 60. g 14-16,
k 12-46, ir 12-26; Ludwig Großman» a 9-96, d 11-28, o 1158 , g 14-11.
1> 12-82, Ic 12-07;

für 10. Schrankenberggasse:  Josef Hans a 9-20, 6 10-15,
o 10-70, <1 9-70, k 11-70, g 13-10, k 12, Ic 11-70; Ing . Max Rcsck
u 11-45, I> 12-70, o 13-60, g 17-10, k 14-90, Ic 15; Marie Schneider
>- 8-20, 1 8-90; W. Radkowetz,1 9-80, e 8-70, k 13-20, g 14 30, I» 11-90;
Leopold Twaruschek a 11-45, I>12-15, ci 12-15, o 11-45, k 16-88, ^ 16-78,
I> 12-65, i< 12-85; I . L M. Scheibl a 10'.30, k 11-30, o 12-20. <1 10-90,
o 9-80, 1 13-50, A 14, k 12-50, k 13-60; (a 7-10, I, 8'10, o 9, <l 8'40,
o 7-60, k 11, g 12-50, k 10, le 10-40); Ing . H. Strauch a 9-90, 6 10-90,
0 11-80, ci 10-20, s 8-70, k 11-70, g 13-20, I> 12-80, Ic 12-80; Vogel
L Mallh e 8'80; Josef Ecker Anbot -formwtdrig; Es Pollitzer a 9-50,
6 9-80, o 11, ä 9-10, e 7-50, k 11, g 13-10, k 10-70, Ic 11-20; Schuster
L Schaunibcrger Anbot formwidrig; Vereinigte Sand - und Schotter¬
betriebe Breitcnlee a 1110 , I, 11-80, o 12-20, <1 11-30, e 10-70, 1 12-70,
g 14-80, l> 12-90, ie 12-70; Wiener Baustoffe-A.-G. a 8-M. k 11-50,
1 18-80, x; 18-80, k 13-80; Hietzinger Sandwcrke a 10-63, k 11-66,
o 11-86, <l 10-86, s 8-48. k 10-60, 2 14-16, Ii 12-46, ü 12-26;

für 12. Koppreitcrgasse 24/26—Ruckergasse  69 : I . L
M. Scheibl a 12-50, k 13-50, o 14-40, ck 13-20, o 12-60, k 16, g 17-50,
Ii 15, k 15-80; (u 6-60, k 7-60, e 8-50, ä 7-90, s 7-10, k 10-50, g 12;
h 9-50, Ic 9-90): L. Großmann a 11-14, 6 12-46. o 12-76. g 15-59,
h 14. Ic 13-25; Hietzinger Sandwerke a 10-73, 6 11-76, o 11-96, ck 11-88,
o 9-96, k 12-08, ? 14-26, k 12-56, ie 12-36: Wiener Baustoffe-A.-G.
a 10-10, 6 12-70, k 20, g 20, k 15; Vereinigte Sand - und Schotter¬
betriebe Vreitenlee a 10-10. 6 11, v 11-40, <1 10-50. e 9-M, k 11-90,
pt 14, I> 12-10, Ic 11-90; Marie Geher a 11-50, b 12-50, o 13, ck 12-50,
p; 17-10, K 13-70, Ic 15-10; Oesterreichische Qnarzsandindustrie e 11-88,
k 12-38; L. Twaruschek n 13, k 13-70, ä 13-70, e> 13. k 18, x 18,
K 14-20, k 14-40: S . Kößler a 10-30, 1> 12-50, o 14-50, g 20: Ing.
H. Strauch v 14-20, ck 13-60, g 17-20. k 14-70. ie 15-10: Josef Haus

10, 6 10-95, a 11-50, ei 10-50, k 12-20. g 13-90, 1, 12-80. le 12-50;
für 11. R ö m e r s th a l q a s s e: Wiener Banstoffc-A.-G. a 8-90,

6 11-50 k 18-80, ss 18-80. ie 13-80; Josef Hans o 9-20. 6 10-15, e 10-70,
ei 9-70, k 11-70. pt 13-10, Ir 12. Ie 11-70: I . L M. Scheibl 9-80,
6 10-80. e 11-70; ck 10-40, c> 9-30, k 13, St 13-50, Ir 12. Ie 13-10;
Hietzinger Sandwerke e 8'28. k 10-50: Alois Manko jur>. a 8-85, 6 9-60,
o 10-50, k 13, pt 14, l> 11-80, Ie 11-90; Vereinigte Sand - und Schotter-
betriebe Breitcnlee 10-10, 6 10-80, o 11-20. <1 10-30, e 9-70, k 11-70,
pt 13-80, Ir 11-90, le 11-70; Ing . H. Strauch 8-50, I, 9-30, o 10-30,
ck 9-30. o 8 70, k 12. g 13-20. Ir 11, Ie 11; L. Twaruschek a 11-75,
6 12-45, ck 12-65. o 1195 , k 16-88, pt 16-78. l> 13-15, Ie 12-15. iDi-
Firprcise können in der Verwaltung des Amtsblattes cingesehen werden.I

Erd-, Baumeister- und Eisenbetonarbeiten für den Bau der Feuer¬
wache im Kahlcnbcrgcrdorf 19. Wigandgafse 25.*)

Anbotverhandlung am 16. April.
Es offerierten in Schilling : Architekt Jrik Schwammeis 84.446-18;

Wobn- und Nntzbaugeiellschaftm. b. H. 79.755-58: Löschner L Helmer
85.208-45; Pribek L Schlögl 78859 ; Josef Janoufchck 72.849-15: Anton
Suckmnek 80421-72; Alois Rabls Witwe K 5k»a. Engelbert Nader
110.330-05; Max Neuwirth 79.778-70; Paitl L Meißner 88.877-94.

Wohnhausbau 12. Aichholzgaffe, Baulos 1 bis 3.*)
Anbotverhandlung am 16. April.

Es offerierten in Schilling für die G l a s c r a r b e i t e n : Tban-as
Csavits 5638-50: Jobann Kührer 4997: Ludwig Hrbek 3593- Gnttlieb
Jirasek 3952: Alois Kirchstciaer 5672: Karl Rücker 5029; Wilhelm Gersten-
beraer »an. 4963: Wilhelm Gerstenberger jun . 5065-50: leohann Seehofer
5083: Stevban Kanstantinovitsch 5230; Peter Tetars Söhne 3955; Franz
Wagner 4747; Friedrich Stritzl 4909; Franz Hrbek 5241;

für die Ziegeldeckerarbeiten:  Leopold Riccius 14.070;
Jakob Hrdlicka 12.194; „Grundstein" 15.440: Josef Brunner 13.400;
Josef . Neukirch 16.482: Leopold Haumcr 16.080; Hugo Rückwa 13.200;

für die S chl o s s e r g e w i cht s a r b e i t e n : Karl Moser
71.753-10; Matth . Kubisch 51.269-50; Heinrich Scdlacek 26.118; Ignaz
Krausz L Komp. 86.477; Josef Hamata 89.630; Florian Oboril 41.225;
Karl Nowak 60.493-80; M. L R . Siroky 50.l>8190 ; . Wiemeg" 85.140;
Siegfried Herschan 83.574; Karl Willisch L E . Hauschka 59.953;

für die S ch lo ss e r(B e s ch la g)a rb e i t e n : Karl Moser
46.846-70; Heinrich Scdlacek 53.304; Johann Hauswirt 51.126-50; Wenzel
Klik 57.141-10; Josef Marx 50.876-74; Josef Holub 53.424-90; Ignaz
Krausz L Komp. 53.551-30; „Wiemeg" 53.381-30; Josef Hamata 55.302:
Florian Oboril 52.721-60; Karl Novak 47.954-90; O. Willisch L E.
Hauschka 47.218-80;

in Prozenten Nachlaß für die Z i m m e r m a n n s a r b e i t e n:
Franz Havlicck 4; Wenzel Hartl 6-5; Albert Kruckenfellner 5; Martin
Neubauer L Sohn 1- 2; Klostcrneuburgcr Wagenfabrik A.-G. 1; Zimmerei
Wicnerberg -ß 5; Anton Muth 13-5;

für die Spenglerarbeiten:  Karl Schcdling 5; Franz Kern
13; Ignaz Skopck 12; Friedrich Katlein 10; Anton Neukirch 8-5; Alois
Badstüber 12; Leopold Hubnier 13; Josef Lambauer 12; „Wiemeg" 12;
Ing . Gustav Roscher 10; Leopold Kopriva L Sohn 8; Josef Wellner 10;
Adolf Hcrtenbergcr 14;

für die A n str ei ch crarb  e i t e n (n — Arbeit, d - - Material ):
Ignaz Ocstcrrcicher, Alois Kolb, Franz Wagner, Ludwig Knbiczek, Ale¬
xander Riffel, August Pctschar, Oskar Bilek, Karl Hanel, Josef Hrehoro-
wicz, Rudolf Jüttner , Edmund Lang, W. Jung , „Grundstein", Robert
Blümcl, E . Zuckcrbcrg, Johann Adamek, Anton Hochreiter, „Amag",
Franz Eigner , Matth . Stanko, Eduard Koczwcra, Konrad Oklejewitsch,
Anton Krntz, Hans Egon Gros . Karl Star und Leopold Kornherr,
sämtlicheu und 6 Voranschlagsprcisc; Alois Danck n 1, k 2; Franz Pude-
wittcr L Komp, u und 6 2; Walter Bernhard a 2. 6 Voranschlagspreisc:
Franz Bcnesch a und k 2; „Austria" <-> Voranschlagsprcise, k 3; Karl
Scherbaum u und K 2: Leopold Schimak a 4- 2, b Voranschlagspreisc;
Anton Schafarik u und b 3.

Glaserarbciten für den Wohnhausbau 12. Aichholzgaffe, Baulos 7.*)
Anbotverhaudlung am 16. April.

Es offerierten in Schilling : Tomas Csavits 1929; Johann Kührer
1.925; Ludwig Hrbek 1737; Franz Jankä 1695: Gottlieb Jirasek 1577;
Alois Kirchstcigcr 1944: Karl Rücker 1880: Wilhelm Gerstenberaer son.
1857: Wilhelm Gerstenberger .inn . 1897; Johann Seehofer 1953; Stephan
Konstantinovits 2177; Peter Tcsars Söhne 1686; Franz Wagner 1824;
Friedrich Stritzl 1752; Franz Hrbek 1978.

Kundmachungen.
Konzeffionsgesuche für neue Apotheken.

hlgg . i>lmrm . Franz W c i l g u n h, wohnhaft 19. Elmaraasse 1,
hat beim Magistrate Wien, Abteilung 13, um die Erteilung der Bewilligung
zur Errichtung einer neuen öffentlichen Apotheke im 12. Bezirke mit dem
Standorte Brcitenfnrter Straße Häuser Nr . 11 bis 25, Oswaldgasse 1 bis
11 und 2 bis 8 und Wienerbcrgstraße Nr . 42, 44 und 67. 69 angesucht.

Inhaber von bestehenden öffentlichen Apotheken, welche die
Existenzfähigkeit ihrer Apotheke gefährdet eraibten, können ihre Ein¬
sprüche  gegen die Neuerrichtung einer öffentlichen Apotheke in obigem
Standorte in der Frist von vier Wochen,  vom Tage der Verlaut¬
barung dieser Kundmachung im Amtsblatte der Stadt Wien an gerechnet,
beim Magistrate Wien, Abteilung 13, mündlich oder schriftlich geltend
machen. Später einlangende Einsprüche werden nicht in Betracht gezogen.
M .M . 13, 1916/29.)

Wiener Bank-Verein. Zufolge Beschlusses der am 16. April d. I.
abgehalteneu neunundfünfzinstcn ordentlichen Generalversammlung der
Aktionäre des Wiener Bank-Verein wird die Dividende für das Jahr 1928
mit 1-50 8 vom 17. Avril l. I . ab gegen Rückstellung des die Erträgnisse
des Jahres 1928 betreffenden Kupons Nr . 3 der Aktien ä Nominale 20 8
ausbezahlt. 85

LKVÜ-ksdrillsle, Vertriebs Ilom.-Ke8.. ^

«ie», XIX., Neiligeiizlgiltei' 8liske SZ lim Hof) leleplionL-15-4-7S umlt -18-ä-SI
LrLSuZunp; von kucken-, Lucksnparlcettdrettsln
u. vveicken 8ckikkbücken- Export von kokkrieseo 2378
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^urosene Sckweiö - Konstruktion
. Ill^biUvN üi uInU ^N 8 ne 2 iaI - ^ abrikalion
Wien , IX.« LeclissebimmelZ . 28. — 1Hept,on v -29-4-79
llöelirle -usreivtinunli. Koldenv lkvdäMo. fselisusstellting19̂ 8

18kIIMIIMI !IIk8I»l»l«
cr.^ -od«, olliwun ^ t 0««n>»i»r

,t »dtl »eli«r Iloolrxde - t.
Wien, l., pstkausstraöe IZ. — lelepbon ^ 2S-S-93
k4»tur »»plislt (Loul - - iicl Lomprlm «), /4,pd »tt-« »1(»d- m-p1>»»l- i- ox - n
1'eerunxell » Sperisllsollerunxen . DscdpLppen - und prekkiesdedacbuoxeo

7SL « LVVSLILI . L8 ? » LI.1'L
v0I « ? L« r LHII7L0 . kll -ILI .«
Oegrünciet 18 VIL8 1869

l 'el. 0 -46-2-63. I., vssr. v . ^ el. 0-46-2-63.
^llelnlee ladader der weltderükmtea ^ spkall -kerxwvrke Im V » l de 'Pr »"
vers , Kanton , bleucdLtel , 8cdwe !r , und in Lcata , ? rovinr Lkietl , Ilslien.

Xuakükruogev »1101°^ rtea ptl »stor «n8V» und IgolierunLsv mit waluraspkslt

oeikMcns'ocik̂ vkk!

bernspreclier dt k-einsprecker

8 243ss wjdn , V., Lcköndrunnsr StraNs iS s 243gs
8 ^ 00088 , xuLeiserne ^ bortrokre , ^ dkluLrobre , K^ I>ILI .I8 ^ '? lOX8 ^ K1' IK8 .̂,
8ckscktdeckel , Kanalxitter , 8L ^ 2i ^ ^ 88LN8IVLK , emaiU. >Vanddrunnen , ^ us-
xvsse , ^ uirermusckeln , Wendeltreppen , .l 'rsALSuIen,
KL1"r8I >I MV8K ^ iri ' , 8äv >Vk:rrK28U08 , K0E8K20U88 , 8? Lktt8irOL,

tzuintSken , Kexulierklillofen u. dxl.
LI8LK >.' 8 8cttl86H - vttLK . 2344

LllgkMkink 81rsKkllbM-L.-K.
I , 8 — IO

"rslsplior , U- 2 ^ - s - scr 2347 "rslsprior , U - L » -o - sc>

käll moaeruer 8ttäÜ6nv6k68tigMg6ll aller Lrt

k4s §ckinenfsdrilt ««i küsnsistterei

« . r « L » iv80»
Wien , XVI ., 6snxlbauer8a88e 38. HI . 8 -34- I - I7.
kLumLscdlaen - Oenerslrep - rrture - und kep - rrtureo , kleud »- von SperlsI - ^
msscdinen , XsosIscdLdlonen , xe ». xesck pülrunxsscdr - uden etc . »tc . ,

«LI«
Ssu - un <> Kunslseklosssr

kIssi, »«onLrruI «« ons - WsrkstStt«
Wien , XIX ., öillrotkstrake 41 . — l êl . ^ - I3 -6 -36 . Z
^usflibrung aller einscblllgigen Lcklosser - Arbeiten . ^
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krieär. -WerkeL.-K.
Unlsi ' nskmsn Mn Wsi'mstsLiinik
Lsgsppsl 'stsbsu — und
2snti ' sls:  Wien , XXI. ösrii 'k.
Xsgnsn , Wagnsmoi ' Lti ' sks Î In. 96

l ' elspkon Î >l' . ŝ -4 ? - 5 - 65 Lsnis

^U8stsl > ungslo >< sl:  n 'b

Men , IX ., ^ Issi ' sti ' . 20 / ^ el . ^ -23 -5 -70

kerlmoozer- Lsmsnt-
ksdrikL - sk. - V.

portlsnäremenl unä I-omsnrement i3L4

2entraldvro : ^Vien , IV., I-ottirinAerslfske ^ r . 8
kernsprecker Hummer: 11-46-0-72 — 11-46-0-73 — 11-47-3-61

1 PHÖNIX I » « OQ » ^ 8ILX
kandelegericktlick deeicleter Lcliätrmeieter und 8ackver8tändiger

i»iroroiiOLLiD « n :ir
Oegründet 1872 2361 lelepkon 8-39-<>46^

»urenn : « »»terlseer:
Kai8er8lr. 123 VV RbL »., v LZl .» Heubaug. 75

,/r tt L » o r L o » iv
KezelkclM für renirsllisirungz-, gezuinllikilz- linll lmlnslllliilkelii tillrgm
XVILX, xv ., « uxrnLiroxssL is —7«>.s-zr-o«5r»ri«
2ontr3ll,eirunx8-u.l.urtunx8sn1s8en Liier8)78teme.^bwLrmeverwer1unx.7'rocken-snlâen, VVnrmWLKsssbertzitunx, sanilLrs kUnncktunA von Lanatorien, Botels unüöac!ean7.tall6n, iniiuslneliockärucicieitunxen,Oas-u. V̂sLserieilnnxsinLtLilLlionen8ôvis keiconglruktionen bestekenäer^niaxen
Filiale : Innsbruck , krunneckergasse kir. 6. — l 'elepbon 16-49.

bl IN 1 ^ LrirL

Mir liWÜ » . - « .
iVLbkt - Oslorr.

rck ^ rei ' verritvsrte unc > un-
verzNverte / klpsks -SeNecke
u . ^ skelgersts , ireinniclrel-

Kockgerckirre

IXIsclsrlsosri:

I., wollrelle 12 1.. Kraken 12
?el . k-22-5-45 Serie ^ elepdon « 21-004

VI.. » sriatillkkr 8trs88e 19—21
'relepkon K-23-1-S7

LS58

HVVVIK IIIKKIILIA
Vivo. VII., Ueobsogssse 84/86. kerorok ür.: V-Z5-Z77
kascke und exakte ^uskükrung von klau-, >Veiö-, Oralid- und
Lepiapausea, plandruck in ein- und mekrkardiger^ uskükrung,

auck in verändertem l̂aöstade. 240s

Ill»t»U»tioa »i>llteroelimi »ll8 2420
Him, Nil., Ziiimi'gsni s. — fii'liziii'ieiil»' Hk. t -rr-r-si , t -rr-i -r».

«ootredent der Stndtxemeiode Vien.
Vknsser- und Ossversorgunxssnlseen . Ssnitdre Ninricktunxen. ösder etc. OllO-
rolirlexunxsn jeder Dimension, sciimiedois. « odre u. pormstllcke n»er Lrt.

I « . » X. « >-  " j « . » X . « . I

llllbelMrili - o . vralitilläuztriö-

MivMSvikvIM
^entralbüro: ^ien III/, , Ztelrksmer ^asse k§r. 4

>Verke: >Vien unel berlack

Kabel-» OummI-, IValr- und vrabtxugvverke,
lsolierrobrkabrik,

I.eitungsdräkte , Kabel und 8cbnüro,
kleikabel kür 8tarlr- und Sckrvaetislroni,

Kmaildrädte , Kupkerdräkte und Kupkersslle.

I « . P X P >- -> « » . ^ « I

VHVHÎRT > LVlivogeselloedokt kür WversISIproölllite
„ÜRKÜlVArL Lspdslt- llllä vilvmi8vde Illüostrle
^Vien , XX ., Nsnäelskai 96 :: 1"el . ä -46-4-80, -V-43-0-96
LrreuxunZ aller ^ rten vackpappen (Our 0 lit ), ^apkalt - l8olier-
platten,^ 8pkalte, 80 wie^ uakUkrunA von OsclideckunZen,Isolierungen,

^.splisllierungen und llolrstückelpklasterungen. 2413

8LKVSLKV MIM
<ZSS . rri . d . l->. 24Z8

>Vien , IX ., Pramer8as8e k»Ir 25.
kernspreclier : ^ -16-4-16 u. ^ -16-4-37.

IKagarin: ?ranr ôsek- kaknliok, bernsprecker 5lr 11-25-7-86.
IVerlc l : Kaclielüken, Ltilüken, Kamine, klerdkackelreug, kau

Keramik, 7'onpoteriea.
IVerlc II: keinklinkerplatten, Klinkerplattsn, glaeierte IVand-

verkleidungeplLtten(Vliesen) weiL und kärbig.

llebekiigliiiie sllek»siiies-. Pflg8lei'liiig8- mul Vi»n>kei'lileilluiig8gi'lieileii.
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4 .-K KIum-

» Iss»
Llacllniecjerlaxe : Wien , I., KLrn1ner5lraLe 63.
46 2rvei§AescdÜkte. Nolltrriievtell 4er Oemsillüe Mell Ullä 6es kiunäes.

cker Lkemiseben kabrilc Nt. Neurer L Lo., IVien, XVI., liukkner-
easse 3, lel . A-25-I-78, errielt baltbare Nalerei mit IVascbkesti'A-
keit trotr 8Urste uaci SociareinißunA, macbt cvetterkest, klsmmsicker,
ist dxAiellisck unci leosiet ciabsi nur cien vierten leii vom Os>-^ivsvirio»

Lk8tk Ullä Ateste Lllgellagerksdrlil österkklklis

Kuvki .i.a6eir
cls ? d/s ?I<Sii
IDWI^ o . ss-WX

«»irSrmom>ruski.i.aokirk»sm«r
a . » p . oSrri.

XX/1 .. 2 -?
Islspbon A-43 -1-22 , A-46 -3-39 2S5S

^ k!8̂ Iijllil!̂ -l;kM8L»̂ I. MLkü.
^ Kenei'giiislti'elWg llei VMMm kerzlisii- irnil kizeiitiiitteii- l-Mi '^ cligfl
> Wien , VIII., ? rieäricll Lckmiclt-PIatr 5, lei . ^ -29-5-50.

lliekerunZu. L«»4»IIkI»k» ö « irk »I, 24SS
llagsr aller VULLI»ö « ire »« MO
irrten von LVQ» ^d,Ukkk »4ir«»» «rk »I

, klÄlllüW! I« ldw !il! lliligWll !l!lll!l>
^2  1 » p r ä 2  i 8 I o a 8 au8k ü d run  8^ Nasckinenkadrilc2ZSS

M .MSVRM. 4-14-2 29 Men,LVIII., Lnsslsslus Krün-Ks88k 22/38.

OHO XVLI8L«
I îcktpau8e - und ^ icli1pau8eäi -uck - ^N8lal1
6rreu § un § lieklempkinälicker Papiere
Alle Arten von llictitpausen v̂ercien prompt an ^ etertitzt.
1'elepkon XX/i ^ ri X/I NollarciAasse 85 a lelepllon ;
8-28-4-69 *V ICH » V 1. , Omke >Vienre!Ie 178. 8-28-4-69 ^

SL « »8l »OksI » rHL
Oesterr . 6eköräen , vervencket österroicliiscbe 6161811 ^16 !

Z . ^ieksr L 4 ^ . OsrgsrKsumeirter
Wien »XVIII .»ädl Xsrl -6s88e 25. — -sei . /V-26-5-18.
Look-,Viel-,Lisendetondsu,kenovlerungs-n.Lllsotieniiigsakbeit«».

Kontrskenten clsr Oemeincis IVisn.

kclustcl 5ekinrel
«ssreniiesseiMslliiiig WiSN lll », ^ Ü«kSNg . 40 Lszinessefsdlellliiig.

li-17-ü-bs V/siOgSrvsr ^ Snüs SS li-n -o-ss

Vmmiiimiii'- irnil KsMszzei'fglii'illeii
rk».k«wxkki«i-asirix

88821^ 1.11'^ '? :
0ieMs <rkct«« i«. « 8nk » , SsttG u . SsurtrSngv

_ . . ^7^ ' .. Vien. II.» Isborstrsüe 21sIII.» 8vbIsMdsii8gs88v 41 r «>. «-«s -s -ss

L ^ ULTLr»1̂ r L̂K̂L̂LUKTLr»s
LKMLLkv . ^
VIII » « 28. , ^ U »« r1ssss « 22

l 'slspkon dir. A-24-5-30.

t »ml lialin Kvlisklivalrvk^
Verkssksbaress: IVieii. !.. 8ivger8lrsSv 27. Ivl. k-27-3-80 Serie
IVlsgsrin: Men, I.» Mmmelpkortgssse 28 Ivlvodov K-25-Z07

Verk : Hovv-Lodsmiil v. 8. k. 24»
Abteilung eissnwsrlc »">>e!re" kür ilellirslr̂ecks, 8I»d-, ksn«»- ,»iil- - krudeilzciliens«, f,!nd>eo>is et«.

Abteilung 8öbrsn «slrwsrl<:
Vsrrükirvn uns VsrdlnSungsslücke,
X« sssl , ^ottvinovil - u . kl » nse »»rü >»rsn

Xrt , Seklsngsn kvr « sir - u . xükl»
snlsgsn , Lls »,in,ukrsnrS »,rsn <„ I1sr >«s

Abteilung elssnglsüorsi : "!pl>e»l>e!r>i»ri,«r, «seiscore», »z>«nksr«,

6

„L ^ iLr88orR ^
öslerreiMsclik klektririMs - LKUeiiskSkII scdskt

ronnsls Voollvrtt llomoUls
23S8

lelsptione , Zentralen, lelegrapllsn . Alle
Lctlvack- u. Ltarlcstrom- Installationen,
l-okrpostanlLASn uaci kaciioaniâ sn

psbrik unä Oirektioa:
Wien , XII .»pollenclorker 8trake 25 i 'si. K-3S-S-10

Wien , IV ., bnvoritenstr . 42 i 'si . v -42-5-50, 0 -47-2-75

Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Die Gemeinde« ien. — Verantwortlicher Schriftleiter Ludwig « lener, Wien, VIII.
Buchdruckerei«. «. in, vorm. gl. » . « ^ iSH« »ffer (verantwortlich«»rl J »risch). Wien, VIII ., Lrnaugaffe 19.
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